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grosse seitliche Belastung auf die Galerie. Dadurch wurden einige Stahlträger deformiert und 
Verbindungen brachen (Abb. 135). Um die Galerie zu entlasten und um die Schäden beheben zu 
können, wurde im Mai 2018 mit einer Pistenraupe und einem Schreitbagger die Schneedecke im 
Bereich der Galerie abgetragen.

4.1.5	 Steinschlagbarrieren

Eine Gefährdung durch Steinschlag ist oft kombiniert mit einer Lawinengefährdung. Die beiden  
Einwirkungen sind jedoch grundsätzlich sehr unterschiedlich. Wenn ein Block ein Steinschlagnetz 
trifft, tritt eine punktförmige Belastung auf. Durch das Verformungsvermögen des Netzes wird 
ein Teil der Aufprallenergie abgebaut, so dass die Tragstruktur nicht überbeansprucht wird. Trifft 
hingegen eine Lawine eine Steinschlagbarriere, tritt eine Flächenbelastung auf, die eine viel grös-
sere Beanspruchung der Tragstruktur verursachen kann. Die Wahl der «richtigen» Schutzmass-
nahme ist in solchen Fällen meist schwierig. Im Januar 2018 wurden einige Steinschlagbarrieren 

Abb. 132: Im Raum Goppenstein wurden praktisch alle 
Galerien von Lawinen überflossen. Im Vergleich zum 
Lawinenwinter 1999 waren jedoch die Lawinenablage-
rungen viel kleiner (Foto: SLF/S. Margreth, 24.01.2018).

Abb. 133: Bei Eisten, Saastal (VS), überfloss die 
Putzloiwna im Januar 2018 beide Galerieportale 
(Foto: P. Stoebener, 10.01.2018).

Abb. 134: Die zum Schutze der Bahnstrecke auf den 
Rochers-de-Naye (VD) erstellt Galerie Naye Aval wurde im 
Winter 2017/18 infolge der ungewöhnlich grossen Schnee-
höhen durch Schneedruckeinwirkungen beschädigt.

Abb. 135: Die bergseitigen Rückhaltestreben der Galerie 
Naye Aval wurden durch Schneedruckeinwirkungen ver-
bogen resp. brachen. Weiter wurden einige Stahlträger 
deformiert (Foto: Geobrugg, 22.08.2018).

Sc
hn

ee
hö

he
 8

,5
 m 

Schneedecke kriecht 

und gleitet 

hangabwärts 

Galerie 

Einwirkungen infolge 
Schneedruck auf das 
Dach und die Rückwand 
der Galerie (Normal- und  Schubkräfte) 











126

WSL Berichte, Heft 76, 2019

Ereignisanalyse Lawinensituation im Januar 2018

Schneefallperiode vom 18. bis 23. Januar 2018
Zwischen Sonntag 21. Januar und Dienstag 23. Januar wurden in den sieben Regionen gemäss 
Tabelle 14 viele Strassen gesperrt. Rund 230 Personen wurden evakuiert. Die Lawinen waren 
vielerorts kleiner, als es aufgrund der Schneefälle zu erwarten gewesen war, insbesondere sties-
sen Lawinen nicht bis zu bewohnten Gebäuden im Siedlungsgebiet vor.

In den meisten Regionen stellte sich für die Lawinendienste früh am Sonntagmorgen 21. Ja-
nuar aufgrund der intensiven nächtlichen Schneefälle die Frage, ob und wann Strassen gesperrt 
werden sollten. Diese Entscheidung hängt grundsätzlich massgeblich davon ab, wie exponiert 
die entsprechenden Strassenabschnitte sind. Zum Teil wurde bereits frühmorgens um 6 Uhr ge-
sperrt, vereinzelt während des Tages und oft dann abends ab 20 oder 22 Uhr. 

Die Strasse Hospental-Realp (UR) wurde am 21. Januar um 15:30 Uhr gesperrt. Nur wenige 
Minuten später verschüttete die Spitzegglaui die Strasse grossflächig. Eine Person befand sich 
noch auf der bereits offiziell gesperrten Strasse und entkam der Lawine nur knapp. 

Am 22. Januar gegen 17 Uhr entkam im Dischmatal bei Davos (GR) ein Bauer ebenfalls nur 
knapp der Brämabüellawine. Der Bauer war auf dem Weg zur Fütterung seines Viehs.

Tab. 14: Sperrungen und Massnahmen in den sieben Regionen während der Schneefallperiode vom 18. bis 23. 
Januar 2018.

Region Sperrungen (Strassen/Bahn) Evakuierungen Spontane Lawinen

1 Sion- 
   Evolène

Arolla keine Angaben 22. Jan.: 30 Personen evaku-
iert, v. a. aus der roten Zone; in 
Satarma 8 Personen

(v. a. künstlich ausgelöste Lawinen)

Pralong 21.–23. Jan.: 6 oder 7 Personen 
evakuiert 

Bei Mache wurde die gesperrte 
Strasse verschüttet.

Conthey Ab 21. Jan., 21 Uhr, rund 100 
Personen oberhalb Daillon aus 
Maiensässen evakuiert.

24. Jan.: Lawine La Mapas, kein 
Schaden; eine weitere Lawine bis 
Nähe Chalet

3 Berner 
   Oberland

Adelboden

Sperrungen Kantons
strassen:  
21. Jan., 20  Uhr, 
Innertkirchen-Guttan-
nen, Fuhren-Gadmen;  
21. Jan. nachts, 
Gsteig-Les Diablerets; 
22. Jan. frühmorgens 
Brienz-Interlaken 
(Bereich Oberried)

Evakuierung für versch. Gebiete 
angeordnet; Bewohner hatten 
z.  T. Gebäude bereits verlassen.

22. Jan., 4 Uhr: grosser Abgang 
(Grösse 4) Gsür (ganzer Kessel), 
nicht bis auf Strasse

Kandersteg 21. Jan., abends: 30 Personen 
eines Klosters am Siedlungs-
rand von Kandersteg evakuiert 
(bis 24. Jan.)

grosse, gesprengte Lawine (Grösse 
4) durchbricht Eisdecke des Öschi-
nensees

Lauterbrun-
nen

22. Jan.: Schulhaus geschlos-
sen; Hausaufenthalt für mehrere 
Gebäude angeordnet

Hasliberg 21. Jan.: 64 Personen aus 
Alphütten evakuiert (bis 23. Jan.)

4 Uri Diverse Kantonsstrassen gesperrt:
Wassen–Meien (20. Jan., 19 Uhr bis 
25.  Jan. 10 Uhr: 111 Std.)
Linthal–Urnerboden 21. Jan., ab 6 Uhr
Hospental–Realp (21. Jan., 15:30 Uhr 
bis 24. Jan., 18 Uhr; MGB bereits ab 
15.00 Uhr)
Gurtnellen–Wassen 21. Jan., ab 18 Uhr
Göschenen–Hospental 21. Jan., 22 Uhr 
(Andermatt komplett abgeschnitten)
MGB über Oberalppass 16. bis 24. Ja-
nuar gesperrt (ganzer Winter 25 Tage)

Bristen: Hausaufenthalte für 
Häuser ausserhalb des Dorf-
kerns

u. a. 21. Jan., 15:30 Uhr: Spitzeg-
glaui vor Realp als grosse Lawine 
auf die kurz zuvor gesperrte Strasse
21. Jan., 17 Uhr: Arnitallaui im 
Meiental als grosse Lawine auf die 
gesperrte Strasse
21./22. Jan., nachts: Geissberglaui 
Gurtnellerberg bis nahe an Gebäude
22. Jan., 6 Uhr: Fellilawine am 
Oberalp (6 Fahrleitungsmasten der 
MGB betroffen)
22. Jan, 16:40 Uhr: Wilerplanggen 
auf gesperrte Kantonsstrasse
Besonderes: am 22. Jan. in tieferen 
Lagen Hangrutschungen und Mur-
gänge
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Im Bedrettotal wurde auf der vom Tiefbauamt gesperrten Talstrasse ein Fahrzeug von einer re-
lativ kleinen Lawine erfasst und blockiert. Die Insassen kamen nicht zu Schaden. Es handelte 
sich um evakuierte Personen, die noch stark verspätet das Tal verliessen. Die Personen und das 
Fahrzeug mussten vom Tiefbauamt aus der Gefahrenzone evakuiert werden.

Künstliche Lawinenauslösung
Wie in der folgenden Tabelle 15 ersichtlich, wurden in den verschiedenen Regionen diverse Ein-
sätze der künstlichen Lawinenauslösung durchgeführt. Die ausgelösten Lawinen führten zu klei-
neren Schäden.

Am 23. Januar durchgeführte Sprengungen vom Helikopter aus verliefen zum Teil negativ (kei-
ne Auslösungen). Im Gebiet der Fründenhütte oberhalb des Öschinensees, Kandersteg (BE), 
verlief eine Sprengaktion am 23. Januar negativ; am 25. Januar brach dort dann spontan eine 
grosse Lawine (Grösse 4) an. 

Im Vallone del Solco bei Fiesso (TI) wurden die Sprengeinsätze als sehr wertvoll beurteilt. 
Ohne die durchgeführten Sprengungen hätte es unter Umständen im Frühling 2018 ein ähnliches 
Problem geben können wie 2014, als die Gefahr für sehr grosse Nassschneelawinen (Grösse 5) 
bestand, welche die SBB-Linie gefährdeten.

5 Obere 
   Leventina

Quinto Keine keine 23. Jan.: mittlere Lawine Pizzo 
Pettine

Bedretto Sperrung Talstrasse  
im Bedretto

23. Jan.: Vallone di Ronco auf 
Strasse

Blenio Sperrung Strasse  
Olivone–Campo 
Blenio

Grosse Lawine (Grösse 4) nördl. 
von Campo Blenio

6 Obere 
   Surselva

Kantonsstrasse Sumvitg–Disentis  
21. Jan, abends gesperrt,
RhB gesperrt 21. Jan., 22 Uhr;
Strassen bei Sedrun gesperrt

Disentis Caprau: ein Haus  
in roter Zone: 3 Perso-
nen widersetzten sich der 
Evakuierung

21. Jan., 10 Uhr: Staublawine 
Rodunda bis nahe an Haus oberhalb 
Sedrun
22. Jan.: Sedrun Pulanera und Alp 
Culmatsch (kleiner als erwartet)
22. Jan., 19:30 Uhr: Disentis Val 
Sogn Placi (nicht bis Strasse), auch 
Lumpegna, Val Clavaniev

7 Glarus 21. Jan., 22 Uhr div. Abschnitte der 
Kantonsstrassen gesperrt

Hausaufenthalte bei Elm 20./21. Jan., nachts: Mettlen- und 
Guppenlaui; dann erneut und grös-
ser am 22. Jan.
22. Jan.: Elm Vordere und hintere 
Schosslawine
keine Strassenverschüttungen

8 Davos Bergün 21. Jan., 6 Uhr 
Sperrung lokaler 
Strassen

keine keine Schadenlawinen

Davos 21. Jan., 6 Uhr: 
Sperrung der Strasse 
und Loipen in die 
Seitentäler Flüela, 
Dischma und Sertig.

21. Jan., 20 Uhr:  
Hausaufenthalte für  
oberste Gebäude Alberti 

22. Jan.: grosse Lawinen (Grösse 4)  
Brämabüel, im Dischma, Bedrato-
bel, Guggerbach

Klosters 21. Jan., 13 Uhr: 
Sperrung der Strasse 
nach Monbiel

Einige Bewohner exponierter 
Gebäude selbst ausgezogen.

22./23. Jan. mehrere grosse Lawi-
nen (Grösse 4) östl. von Klosters

St. Antönien 21. Jan., 7:30 Uhr: 
Sperrung lokaler 
Strassen

Hausaufenthalt Mehrere Lawinen bis in die Nähe 
von bewohnten Häusern

Region Sperrungen (Strassen/Bahn) Evakuierungen Spontane Lawinen
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4.3.1.2  Vispertäler und Lötschental

Schneefallperiode vom 3. bis 10. Januar 2018
Mattertal
Im Mattertal gingen während der ersten Schneefallperiode zum Teil grössere Lawinen nieder 
als später um den 22. Januar. Am 3./4. Januar wurden im Schafgraben eingangs Zermatt Stein-
schlagnetze, die zum Schutze der «Matterhorn Gotthard Bahn» (MGB) errichtet worden waren, 
beschädigt (Abb. 136) – gegen Ende der Niederschlagsperiode hatte es weit hinauf geregnet. 
Am 4. Januar kurz nach 14 Uhr floss die Luegeltilawine nördlich Zermatt spontan als gemischte 
Lawine über die gesperrte Strasse Täsch–Zermatt (Staubanteil sowie feuchte Lawine). Eine Per-
son entkam dieser Lawine auf der eingeschneiten, gesperrten Strasse nur knapp, wie von einer 
Überwachungskamera festgehalten (https://www.youtube.com/watch?v=2PT51Aqos6w). Am 
8.  Januar wurde die 37-jährige Talstation des Skilifts Chumme von einer grossen Lawine (Grösse 
4) zerstört. Ebenfalls um den 8. Januar wurden auf der Täschalp zwei Ställe zerstört. In tieferen 
Lagen kam es zu Steinschlag und Murgängen (Abb. 142). 

Zermatt war von Täsch aus vom 8. Januar, 17 Uhr, bis am 10. Januar, 17:15 Uhr, weder über die 
Strasse noch mit der «Matterhorn Gotthard Bahn» erreichbar. In Zermatt wurden am 8. Januar 
70 Personen aus Gebäuden in der roten Zone evakuiert; in Täsch Personen aus 2 Wohnhäusern 
wie auch in St. Niklaus. Die Luegeltilawine eingangs Zermatt ging grossflächig nieder (Abb. 140).

Die grossen bis sehr grossen Lawinen (Grösse 4 bis 5) im Mattertal mit hohen Ablagerungen 
hatten einen grossen Einfluss auf den Auslauf späterer Lawinen. Die Blattbachlawine südlich 
von St. Niklaus stoppte beim ersten Abgang kurz oberhalb der Galerie. Bereits am 8. Januar ver-
schüttete eine zweite Lawine die Geleise meterhoch und beschädigte die Fahrleitung (Abb. 141). 

Als Folge der grossen Lawinenablagerungen wurde am 15. Januar mit Arbeiten an vier Ab-
lenkdämmen aus Schnee begonnen. Bei St. Niklaus betraf dies den Sparruzug, Spisszug und die 
Blattbachlawine (Abb. 130).

Tab. 15: Einsätze der künstlichen Lawinenauslösung in den sieben Regionen während der Schneefallperiode vom 18. 
bis 23. Januar 2018.

Region Einsätze Sprengmethoden Bemerkungen

1 Sion-Evolène 4 Einsätze zur Sicherung der 
Strasse Les Haudères-Arolla: 
17./19./23./24. Jan.

Sprengungen vom Helikopter 
aus in den Gebieten Evolène 
und Pralong

Arolla: Lawinen nicht grösser  
als Anfang Januar; kleine Wald-
schäden

3 Berner Oberland Einsätze in Skigebieten Gazex, Sprengungen vom Heli-
kopter aus, Handwurfladungen, 
Sprengseilbahn, Sprenggalgen, 
Wyssen-Sprengmasten

Hasliberg, Mägisalp: Lawinen bis 
nahe an Alphütten;
Adelboden: Materialverlust wie 
Wegweiser, Pistenmarkierungen

4 Uri Einsätze nur für Sicherung 
der Strasse Hospental-Realp, 
Böschenlawine

Sprengungen vom Helikopter 
aus

23. Jan.: Böschen: negativ  
(keine Auslösung)

5 Obere Leventina Fiesso: 11 Einsätze im   
Vallone del Solco und  
Tre Capelle (bis 23. Jan.)

3 Wyssen-Sprengmasten Grosse Lawinen (Grösse 4) 
ausgelöst, Lawinenablagerung  
bis 10 m hoch; positives Fazit

6 Obere Surselva Sedrun: Lawine Val Vadretg  
und Tgom 17./21. Jan.

3 Wyssen-Sprengmasten 21. Jan. Law. im Val Vallatscha 
evtl. bis in den Rhein (keine Sicht)

7 Glarus Nur Einsätze in Skigebieten

8 Davos Davos Frauentobel, diverse 
weitere Lawinenzüge

4 Wyssen-Sprengmasten  
und Einsätze vom Helikopter 
aus

Frauentobel und Salezertobel: 
Lawinen ausgelöst, Hüreli- 
Drusatscha: keine Auslösung

Klosters Tallawine und  
westlich Monbiel

6 Wyssen-Sprengmasten und 
Einsätze vom Helikopter aus
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Abb. 140: Mächtige Lawinenablagerungen auf der 
Strasse Täsch–Zermatt (VS) im Lawinenzug Luegel-
bach. Räumung mit Bagger und Pneulader, auch 
nachts (Foto: P. Steffen, 10.01.2018).

Abb. 141: Blattbachlawine bei St. Niklaus (VS) (Foto: B. Jelk, 10.01.2018).
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Saastal
Eine sehr grosse Lawine (Grösse 5) ereignete sich bei Eisten entlang des Baches gegen Eia. Bei 
Saas-Almagell gab es Waldschäden an 100- bis 300-jährigen Bäumen. Im Saastal wurden keine 
Evakuierungen durchgeführt. Die automatische Station Mälliga verzeichnete am 9. Januar mor-
gens 95 cm Neuschnee; am 8. Januar 48 cm.

Lötschental
Im Lötschental war die Situation etwas weniger gravierend. Spontane Lawinen traten an den 
südlich gelegenen Nordhängen auf. Im Weiler Weissenried oberhalb Blatten, der nicht dauernd 
bewohnt ist, war eine Evakuierung angedacht; die Betroffenen weigerten sich aber, ihre Häuser 
zu verlassen, so dass schliesslich nur Hausaufenthalte verfügt wurden.

Schneefallperiode vom 16. bis 23. Januar 2018
Mattertal
Die Luegelti- und Schusslaui unmittelbar nördlich von Zermatt verschütteten die Strasse meter-
hoch und erneut grossflächig. Für die Öffnung der Strasse wurde mit zwei Pistenfahrzeugen 
Schnee weggeschoben. Die Luegelbachlawine zerstörte im Bereich des Heliports Zermatt etwa 
60-jährige Bäume und verschüttete das Südportal der Galerie der MGB; diese Lawine war künst-
lich ausgelöst worden. Die Luegelbachlawine verschüttete auch das Rohr, durch das die Mat-
tervispa bei einem Rückstau abfliessen sollte. Ein Bagger wurde eingesetzt, damit das Wasser 
wieder durch das Rohr abfliessen konnte. 

Abb. 142: Steinschlag am 9. Januar 2018 bei Kalpetran, zusätzlich zu Lawinen in den Vispertälern (VS; Foto: W. Gitz, 
10.01.2018).
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Um den 22. Januar ging die Blattbachlawine bei St. Niklaus drei Mal gross bis ins Tal nieder.
Zudem verschüttete am 22. Januar um etwa 22 Uhr ein grosser Felsblock bei Mattsand die Ge-

leise und verhinderte die geplante Öffnung der MGB-Linie Täsch–Visp am 23. Januar (Abb. 143). 
Zermatt war während fast fünf Tagen, vom 19. Januar 22 Uhr bis am 24. Januar 17 Uhr, weder 

mit der MGB noch über die Strasse erreichbar. 
In Zermatt wurden während der Periode mit «sehr grosser» Lawinengefahr ab dem 21. Januar 

70 Personen aus Gebäuden in der roten Gefahrenzone evakuiert. In Täsch wie auch in St. Niklaus 
wurden Personen aus zwei Wohnhäusern evakuiert. 

Im Mattertal wurde vor allem am 15. und 16. Januar sowie nach dem 24. Januar mit dem Er-
richten von Dämmen aus den Lawinenablagerungen begonnen, dies zum Schutz der MGB-Linie. 
Vier grosse Dämme waren bei St. Niklaus im Sparruzug, Spisszug, bei Blattbach und vor Zermatt 
beim Luegeltibach nach dem 6. Februar vorhanden (Abb. 130). Die vorsorglich erstellten Däm-
me mussten im weiteren Verlauf des Winters ihre Funktionstüchtigkeit dann nicht unter Beweis 
stellen.

Saastal
Im Saastal ereigneten sich um den 22. Januar keine aussergewöhnlich grossen spontanen La-
winen.

Die Strasse wurde am Sonntag 21. Januar gesperrt. Bei Eisten wurden die Bewohner eines 
Gebäudes in blauer Gefahrenzone vom 21. bis 23. Januar evakuiert.

Am 24. Januar frühmorgens wurde die Falllawine bei Saas-Fee mittels Sprengung aus dem 
Helikopter künstlich ausgelöst. Die Lawine entwickelte sich zu einer grossen Staublawine (Grös-
se 4), deren Staubanteil bis ins Zentrum von Saas-Fee vorstiess (Abb. 144).

Lötschental
In Goppenstein stürzte bereits am Sonntag, 21. Januar gegen 4 Uhr eine grosse Lawine (Grösse 
4) ins Tal (es hatte rund 400 m höher hinaufgeregnet als prognostiziert). Die Talstrasse wurde 
daraufhin um 5 Uhr gesperrt. Auch der Werkhof der Bahn bei Goppenstein wurde als gefährdet 
beurteilt und gesperrt. 

Bei Ried wurden 8 Personen aus einem Wohnhaus in der blauen Gefahrenzone evakuiert. 

Abb. 143: Am 22. Januar 
abends fiel ein 10 Tonnen 
Felsblock bei Mattsand 
(VS) auf die Geleise der 
MGB (Foto: W. Gitz, 
23.01.2018).
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Die Dornbachlawine bei Ferden ist innerhalb einer Stunde drei Mal in den Stausee geflossen. 
Die Feuerwehr sperrte gefährdetes Gebiet im Siedlungsgebiet von Ferden ab. Dabei konnte ein 
Feuerwehrmann gerade noch einen Bauer anhalten, der auf der anderen Seite der Sturzbahn 
seine Schafe füttern wollte, bevor sich ein Abgang ereignete.

Am 23. Januar löste sich am Tennbachhorn mit der 5. Sprengladung eine sehr grosse Lawine 
(Grösse 5), die bei Ried den Talboden erreichte (Kap. 4.3.6). Die Auslösung erfolgte relativ weit 
unten im Anrissgebiet, worauf sich der Anriss schliesslich bis weit nach oben fortpflanzte. Der 
nach dem Lawinenwinter 1999 auf 2200 m ü. M. erstellte Ablenkdamm zum Schutz der darun-
terliegenden Lawinenverbauung Ried wirkte sehr gut (Kap. 4.1.3). 

4.3.1.3	 Unterengadin und Samnaun

Schneefallperiode vom 3. bis 5. Januar 2018
In der Region Samnaun war am 4./5. Januar die spontane Lawinenaktivität gross, dies zum Teil 
mit Abgängen aus 30–35° geneigten Anrissgebieten. Die «Val da Mot»-Lawine verschüttete am 
4.  Januar etwa um 17 Uhr die rund zwei Stunden vorher gesperrte Zufahrt nach Samnaun bis 9  m 
hoch (Erwärmung nach Grossschneefall, Regen im Tal). Die Ablagerungen waren sonst im Allge-
meinen eher klein, so dass für spätere Schneefallperioden keine bedeutenden Ablenkungen von 
Lawinen zu erwarten waren. Etliche Lawinen, insbesondere viele der künstlich ausgelösten, wa-
ren als Staublawinen abgegangen. Samnaun war vom 4. Januar 15 Uhr für 29 Stunden komplett 
abgeschnitten und nicht erreichbar. Evakuierungen im Siedlungsbereich wurden keine durchge-
führt. Im Unterengadin gingen zudem etliche weitere Lawinen nieder (z. T. künstlich ausgelöst). 

Abb. 144: Saas-Fee (VS), 
Falllawine: künstlich ausge-
löste Staublawine am 24. 
Januar 2018 um 8:30 Uhr 
(Fotos aus Youtube-Video 
von Diego Imboden).
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Diese Abgänge wurden von den Verantwortlichen der Lawinendienste für den weiteren Verlauf 
des Winters als äusserst wichtig beurteilt, da der aufgebaute Altschnee zum Teil mitgerissen 
wurde. Die Erwärmung mit Regen gegen das Ende der Schneefälle dürfte zur hohen Lawinen-
aktivität beigetragen haben. Durch den orkanartigen Sturm kam es zu untypisch weiten Schnee-
verfrachtungen, so dass kammnah oft nur wenig Schnee lag. 

Künstliche Lawinenauslösung
Die in der Region durchgeführten Einsätze der künstlichen Lawinenauslösung wurden als sehr 
wichtig angesehen. In Samnaun ist eine grosse Zahl an Wyssen-Sprengmasten installiert. Die 
Lawine Munschuns Süd wurde mittels Sprengmasten am 4./5. Januar ausgelöst, wobei der 
Fliessanteil bis in den Schergenbach vorstiess und der Staubanteil die gesperrte Kantonsstrasse 
am Gegenhang erreichte. Ein derart grosses Lawinenausmass war seit 1999 nicht mehr aufge-
treten (wobei die Lawine seit dem Jahr 2000 häufig ausgelöst wurde).

In der Region Samnaun waren die am 4./5. Januar künstlich ausgelösten Lawinen grösser als 
jene um den 22. Januar. Ein Grund für das grössere Ausmass dürfte der mitgerissene, aufgebau-
te Altschnee gewesen sein.

Schneefallperiode vom 16. bis 23. Januar 2018
Am Sonntag 21. Januar wurden zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens im Anrissgebiet der 
Gondalawine bei Lavin fünf spontane Entladungen detektiert. 

Am 21. Januar etwa um 5 Uhr morgens erreichte eine Lawine aus einem rund 30 m hohen 
Hang ein im Hang stehendes Wohnhaus bei Samnaun-Compatsch, und im Quartier Champlad 
(Samnaun Laret) stiess eine Lawine aus einem 120 m hohen Hang bis zu einem Wohnhaus vor 
(kleinere Gebäudeschäden, Kap. 3.3.10).

Am Montag 22. Januar war die spontane Lawinenaktivität in der Region gross, unter anderem 
ging etwa um 11 Uhr bei Brail, Tantervals, eine Lawine nieder und erreichte knapp die gesperrte 
Kantonsstrasse Brail-Zernez. Am Nachmittag einsetzender Regen verschärfte die Lawinensitu-
ation. In der Region Zernez rissen mehrere Lawinen gross an. In der Nacht auf den 23. Januar 
löste sich die «Val da Barcli»-Lawine, ging als Staublawine nieder und zerstörte einen Hochspan-
nungsmast (Kap. 3.3.3).

Etliche Kantonsstrassen wurden am Sonntag 21. Januar um 2 Uhr morgens gesperrt (Zu-
fahrt nach Samnaun, inkl. Martina–Landesgrenze), Zernez–Brail und Zernez–Tschierv (Ofenpass). 
Samnaun war vom 21. Januar um 2 Uhr bis am 23. Januar 17 Uhr von der Umwelt abgeschnitten.

Personen aus den westlichsten Gebäuden von Brail (rote Zone) wurden am Sonntag um 15 
Uhr für zwei Tage evakuiert. In Vnà wurden am 22. Januar um 19 Uhr Personen der westlichsten 
Gebäude evakuiert (blaue Zone, mehrheitlich nicht verstärkt gebaut). Hausaufenthalte wurden 
wie folgt verfügt: Sent, Hotel Val Sinestra; Martina, Gebäude bei Ovella und Vinadi; Samnaun-
Laret, Gebäude bei Champlad.

Künstliche Lawinenauslösung
Mehrere grössere Lawinen wurden ausgelöst, unter anderem mittels Sprengung aus dem Heli-
kopter, so am Dienstag 23. Januar die Lawinen Tantervals bei Brail und Laschadura am Ofenpass 
(welche eine ähnliche Grösse erreichte wie am 4. Januar) sowie Val Chastè bei Vinadi. Mit einem 
Einsatz der Wyssen-Sprengmasten wurde am 22. Januar abends die Motnaidalawine zwischen 
Ravaisch und Samnaun Dorf gross ausgelöst und die gesperrte Kantonsstrasse verschüttet (Kap. 
4.3.5.4).

4.3.1.4	  Bemerkungen zur Aufhebung der Massnahmen

Das Aufheben der Massnahmen gestaltete sich Anfang Januar und am 23. Januar eher einfach, 
da die starke Erwärmung zur raschen Stabilisierung der Schneedecke beitrug. Zudem ergaben 
Einsätze der künstlichen Auslösung oft keine Abgänge.
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Vielfach war die Schneeräumung aufwendig, insbesondere dort, wo Verkehrswege von Lawi-
nenablagerungen befreit werden mussten. Bei der Samnaunerstrasse mussten grössere Lawi-
nenablagerungen gar aus den alten Tunnels gebaggert werden (die Tunnels weisen z. T. kleinere 
talseitige Öffnungen auf).

Die vorhandenen, zum Teil sehr grossen Lawinenablagerungen ergaben vor allem im Mattertal 
grössere Probleme, da erwartet werden musste, dass mögliche später auftretende Lawinen 
unerwünschte Fliessrichtungen einschlagen konnten.

4.3.1.5	  Übersicht über weitere aufgetretene Lawinen

Nachfolgend werden einige weitere interessante Lawinenabgänge beschrieben, die während 
der Interviews genannt wurden:

Uri:
–	 28. Januar 2018, Meiental: Um 6 Uhr morgens fuhr ein Pikettmann des Tiefbauamtes zuhin-

terst ins Meiental zur Kontrolle. Auf der Rückfahrt stellte er fest, dass in der Zwischenzeit eine 
grosse Gleitschneelawine (Grösse 4) die Strasse bei Färnigen verschüttet hatte. Daraufhin 
musste eine grossangelegte Suche durchgeführt werden. Zum Glück kam niemand zu Scha-
den.

–	 21. April 2018, 16 Uhr, Urserental: Eine künstlich ausgelöste, sehr grosse Lawine (Grösse 5) 
verschüttet die Strasse Hospental–Realp «In den Böschen» auf mehr als 500 m Länge. 

–	 20. Mai 2018, Klausenpass: eine Lawine reisst ein Fahrzeug mit und erfasst ein Fahrzeug 
(glücklicherweise keine Personenschäden); zudem ereigneten sich noch zwei Ereignisse mit 
Steinen, die fahrende Fahrzeuge trafen.

Zermatt (VS):
–	 15. Februar 2018: Eine Lawine fliesst über eine vorhandene Lawinenablagerung in eine Galerie 

der MGB; die Strecke Täsch–Zermatt bleibt für fünf Stunden gesperrt.
–	 Zwischen 31. März und 19. April 2018: viele Sperrungen der Strasse Täsch–Zermatt; einmal 39 

Std., 15 Mal Sperrung nachmittags, oft 13–20 Uhr).

Graubünden:
–	 18. Februar 2018, St. Antönien: Nassschneelawine bis zu einem allein stehenden Bauernhof; 

die Lawine stand meterhoch unmittelbar seitlich des Wohnhauses. 
–	 31. März 2018, obere Surselva: Während einer Südstaulage sehr grosse, künstlich ausgelöste 

Lawinen (Grösse 5) bei Sedrun im Val Vadretg (Anrissbreite rund 1 km, Auslauf im Rhein) und 
auf der Nordseite des Lukmanierpasses. Grössere Lawinen als im Januar 2018.

4.3.2	 Grundlagen für die Arbeit der Lawinendienste

4.3.2.1	 Lawinenbulletin 

Das Bulletin wird als gutes Produkt betrachtet; insbesondere die detaillierten Informationen im 
Teil «Schneedecke und Wetter» werden geschätzt.

Die Lawinendienste haben bemerkt, dass das SLF die Gefahrenstufe 4 (gross) häufiger als 
bisher prognostizierte, wie dies das SLF im Zuge einer einheitlicheren Verwendung der Gefah-
renstufen durch die europäischen Lawinendienste Anfang Winter 2017/18 angekündigt hatte. 
Für Gemeindelawinendienste kann das problematisch sein, da die Bevölkerung bei «grosser» 
Lawinengefahr teilweise erste Massnahmen erwartet. 
Wenn im Lawinenbulletin die Gefahrenstufe 5 (sehr gross) prognostiziert wird, sind in der Regel 
umfangreiche Sperrmassnahmen angezeigt. In verschiedenen der neun Regionen wurde die 
Gefahr bei prognostizierter Gefahrenstufe 5 (sehr gross) lokal als Stufe 4 (gross) eingeschätzt. 
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Für die Begründung von Massnahmen ist jeweils die lokale Einschätzung entscheidend. Die Ge-
fahrenstufe 5 (sehr gross) wird im Sinne der Abschreckung als gut beurteilt, da dann Bewohner 
und Gäste eher in den Dorfzentren bleiben würden. Allerdings sei zu beachten, dass es keine 
zusätzliche (extreme) Gefahrenstufe gäbe und deshalb auf jeden Fall Zurückhaltung bei der Ver-
wendung der Gefahrenstufe 5 (sehr gross) angebracht sei. 

Aufgrund der Rückmeldungen drängt sich beim Lawinenbulletin kein Handlungsbedarf auf. 

4.3.2.2	  Daten automatischer Stationen und eigene Beobachtungen

Die automatischen Stationen funktionierten gut. Die Daten der automatischen Stationen werden 
als äusserst hilfreich angesehen. 

Besonderes zu einzelnen Stationen:
–	 Mattertal, Station Stelligletscher: Schneestation am 22. Januar um 12:30 Uhr durch eine gros-

se Lawine (Grösse 4) zerstört
–	 Zermatt, Station Triftchumme: plötzlicher Schneehöhenzuwachs um 60 cm infolge einer Lawi-

ne am 4. Januar 
–	 Zermatt, Station Schwarzsee: grosse Änderungen der Schneehöhe infolge Windeinfluss
–	 Saastal, Station Seetal: im Januar wiederholte Ausfälle der Schneehöhenmessung; während 

diesen Ausfällen keine Neuschneedaten, wobei das Modell SNOWPACK die Daten dann im 
Nachhinein gerechnet hat.

–	 Berner Oberland, Station Albrist: z. T. keine Winddaten
–	 Uri, Station Rienzenstock: von Mitte Dezember bis Mitte Februar nicht in Betrieb
–	 Obere Leventina (TI), Windstationen Lucendro und Tremorgio: um den 14. Januar Ausfälle 

wegen Vereisung; das Eis musste vor Ort entfernt werden.
–	 Surselva (GR), Station Lumpegna: mehrmals Ausfälle, z. T. vereist
–	 Glarus, Windstationen Ruchi und Schwandergrat: mehrmals Ausfälle wegen Vereisung

Die Beurteilung anhand von Beobachtungen im Gelände wird als sehr wichtig angesehen. Auch 
Rekoflüge werden als wertvoll und notwendig angesehen.

Als wichtig wurde erwähnt, dass die Daten der automatischen Stationen und zum Beispiel 
auch das Niederschlagsradar auf einfache Weise auf dem Smartphone betrachtet werden kön-
nen. Die Dichte des Messnetzes wurde nicht thematisiert.

Bezüglich der Betrachtung der Daten auf Smartphones besteht Handlungsbedarf (Kap. 4.3.2.4), 
wobei die Daten jetzt schon zum Beispiel über die App White Risk betrachtet werden können. 

4.3.2.3	  Vorinformation / Vorwarnung und Wettervorhersagen

Die Vorinformation Starkschneefälle und die Vorwarnung Schnee und Lawinengefahr werden 
allgemein als hilfreich angesehen («Weckruf») und sollten weitergeführt werden. Die Information 
über ein SMS wird geschätzt.

Die Prognose der Neuschneemenge wird nach wie vor als bedingt zuverlässig beurteilt. Der 
Alpenwetterbericht wird als zusätzliche Information geschätzt. 

Aufgrund der Rückmeldungen besteht kein direkter Handlungsbedarf. 

4.3.2.4	  GIN, IFKIS-EVAL und IFKIS-MIS

Die Nutzung von GIN wird von vielen Mitarbeitenden von Lawinendiensten nach wie vor als 
kompliziert beurteilt. Mit den eingerichteten Dossiers kann zwar zielorientierter gearbeitet wer-
den, aber viele Dienste vermissen die einfache und sehr übersichtlichen IFKIS-Darstellung, unter 
anderem der Daten der automatischen Stationen. Die Neuschneeprognosen (MeteoSchweiz: 
Tabelle, Schweizer Karte) werden geschätzt. Eine mobile Version von GIN wird vermisst. Als 
Nachteil wurde erwähnt, dass keine Lawinenmeldungen mehr vorhanden seien.
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Die allermeisten Lawinendienste benutzen die App White Risk oder die Webseite des SLF, um 
die Messwerte der automatischen Stationen oder der Beobachterstationen abzufragen. 

Das Dokumentationstool IKFIS-EVAL wird weiterhin verwendet, wobei die Tabelle der eingele-
senen Daten (Schneehöhen, Wind, Temperatur) als hilfreich angesehen wird. Wichtig seien insbe-
sondere auch die Differenzen zum Vortag, was in der EVAL-Tabelle auf einen Blick ersichtlich ist.

In der Oberen Surselva und im Kanton Glarus wird das Massnahmeninformationssystem 
IFKIS-MIS stark genutzt; insgesamt ist IFKIS-MIS in 7 Regionen eingerichtet. Im Winter 2017/18 
wurde mit 240 Meldungen die höchste Zahl der letzten 12 Jahre verzeichnet (vor Winter 2012/13 
mit 196 Meldungen). Schaut man die Verteilung der IFKIS-MIS Meldungen im Winter 2017/18 an, 
so heben sich vor allem die Tage um den 4. und 22. Januar hervor (Abb. 145).

Die Rückmeldungen zeigen, dass es ein Bedürfnis ist, die wichtigsten Daten auf dem Smart-
phone anzuschauen. GIN bietet diese Möglichkeit im Moment nicht, für eine vereinfachte GIN-
Mobile-Lösung besteht also durchaus Nachfrage. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
hinsichtlich der Verfügbarkeit von Daten und Tools zur Beurteilung und Dokumentation auf mobi-
len Endgeräten Handlungsbedarf besteht. 

4.3.3	 Organisation der Lawinendienste

4.3.3.1	  Änderungen in der Organisation im Vergleich zu 1999

Wichtige Grundlagen sind seit 2007 in der «Praxishilfe Arbeit im Lawinendienst» (Stoffel und 
Schweizer 2007) enthalten.

In der Regel sind heutzutage 2 bis 3 Personen für die Beurteilung der lokalen Lawinensituation 
zuständig. Grössere regionale Lawinendienste (wie z. B. LWD Mattertal) haben noch zusätzliche 
Beobachter (in den Dörfern) zur Unterstützung des Kernteams. Im Falle des Saas- und Lötschen-
tals existiert ein regionaler Führungsstab. Als wichtig wird angesehen, dass Stellvertreter be-
zeichnet sind. Journale werden von vielen geführt und als sehr wichtig angesehen. 

Viele Gemeinden waren auf das Umsetzen von Massnahmen vorbereitet, nicht zuletzt, weil 
der Gemeindeführungsstab auch im Sommer immer wieder aktiv ist. Falls ein Gemeindefüh-
rungsstab selten aktiv ist, fehlt allerdings meist die Erfahrung für die Bewältigung von Ereignis-
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Abb. 145: Anzahl IFKIS-MIS-Meldungen pro Tag im Winter 2017/18.
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sen. Es gab Gemeinden, die zwar ein Kernteam für die Beurteilung der lokalen Situation hatten, 
die dann aber nicht auf die Umsetzung von Massnahmen vorbereitet waren, da die Abläufe nicht 
definiert waren und keine Notfallplanungen, Interventionskarten oder Sicherheitskonzepte exis-
tierten.

Der Kanton Uri hat die spezielle Situation mit den Lawinenzentralen Andermatt und Urnerbo-
den. Die Zentrale Andermatt basiert stark auf Leistungen der Armee. 

Im Kanton Tessin wurde der kantonale Lawinendienst per 1. Januar 2018 neu organisiert. Be-
teiligt sind die kantonale Fachstelle, Gemeinden, das Tiefbauamt und MeteoSvizzera. Es ist ge-
plant, dass die kantonale Fachstelle, basierend auf dem neuen kantonalen Naturgefahrengesetz, 
weitere Grundlagen für Lawinendienste erarbeitet, mit dem Ziel, dass alle Gemeinden ähnlich 
organisiert sind.

Der kantonale Lawinendienst Glarus wurde in den letzten Jahren neu organisiert. 
Im LWD Glarus Süd gibt es einen permanenten Pikettdienst. Sobald im Lawinenbulletin die 

Gefahrenstufe 3 (erheblich) prognostiziert wird, wird die Lawinensituation verfolgt.
Der Austausch zwischen benachbarten Lawinendiensten erfolgt nach wie vor mittels Telefon. 

Dies wird als wichtig und als beste Lösung erachtet. 
Als Herausforderung in der Zukunft wird die Rekrutierung von Mitgliedern für Neubesetzungen 

angesehen. Es dürfte in Zukunft eher schwieriger werden, neue Mitglieder zu gewinnen. Wichtig 
ist, dass der Lawinendienst als Team funktioniert.

Im Vergleich zu 1999 kann in Bezug auf die Organisation der Lawinendienste festgehalten wer-
den:
–	 Für die Beurteilung der lokalen Lawinensituation ist heute meist ein Team von 2 bis 3 Personen 

zuständig, früher war es zum Teil nur eine Person. Auch die Absprachen zwischen Gemeinden, 
Tiefbauämtern und Bahnbetreibern ist heute weitgehend geregelt; dies war im 1999 zum Teil 
noch nicht der Fall.

–	 Es ist Erfahrung mit der Interpretation der Daten automatischer Stationen vorhanden. Neu-
schneeprognosen sind zeitlich höher aufgelöst, wobei es auch in der Zukunft Abweichungen 
zur Prognose geben wird.

–	 Absperr- und Evakuierungspläne sind meist vorhanden. Als wichtige Grundlage wird auch ein 
Plan mit allen Strassennamen und Hausnummern angesehen. 

–	 Die interne Kommunikation wird zum Teil über WhatsApp-Gruppen organisiert. Vereinzelt wer-
den auch Entscheide zu Massnahmen kommuniziert, die dann von den anderen Mitgliedern zu 
bestätigen sind. Einzelne Dienste versenden aber bewusst keine vertraulichen Informationen.

Aufgrund der Rückmeldungen ergibt sich folgender Handlungsbedarf: 
–	 Notfallplanungen, Interventionskarten und Sicherheitskonzepte sollten in den Gemeinden, in 

denen diese wichtigen Grundlagen noch nicht existieren, erarbeitet werden. Hilfreich wären 
auch Beispiele von Notfallplanungen und Unterlagen zur Organisation von Lawinendiensten. 

–	 Der Personalplanung ist in den Lawinendiensten Beachtung zu schenken. Neubesetzungen 
sollten frühzeitig angegangen werden. Stellvertretungen sind wichtig, haben aber gelegentlich 
wenig Erfahrung oder sind gar nur auf dem Papier vorhanden. 

4.3.3.2	  Bemerkungen zur Ausbildung

Die Ausbildung der Mitglieder von Lawinendiensten an den Kursen des SLF wird als sehr wertvoll 
beurteilt. Auch die Kurse für Patrouilleure von Seilbahnen Schweiz sind sehr wichtig. Personen, 
die den Sprengausweis Lawinen erlangen wollen, müssen vorgängig den Zentralkurs B absol-
vieren.

Als sehr wichtig an Weiterbildungen werden Fallbeispiele und der Erfahrungsaustausch ange-
sehen. Auch die Beobachtertreffen des SLF werden als wertvoll bezeichnet.

Bei den Aus- und Weiterbildungskursen sollten die Gleitschneeproblematik und weitere neue, 
schwierige zu beurteilende Prozesse wie Sulzströme (oder «slushflows») behandelt werden.
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4.3.4	 Durchführung von Sperrungen und Evakuierungen

4.3.4.1	  Sperrungen sowie der Spezialfall abgelegener Wohngebäude an Strassen

Sehr positiv ist, dass dank den (umfangreichen) Sperrungen keine Lawinenopfer auf Verkehrswe-
gen oder in Siedlungen zu beklagen waren. 

Eine der längsten Strassensperrungen zu dauerbewohnten Siedlungen dürfte die Sperrung 
Meien–Färnigen zwischen dem 17. und 25. Januar 2018 sein; knapp 200 Stunden war die Strasse 
gesperrt. 

Zermatt war vom 19. Januar 2018 für 5 Tage auf Strasse und Schiene nicht erreichbar. Zum Teil 
konnten Personen mit dem Helikopter nach Täsch transportiert werden. An einem Tag wurde ein 
Helikopter-Shuttledienst in Aussicht gestellt, worauf rund 500 Personen mit Koffern eine Warte-
schlange bildeten; schliesslich konnte nur rund die Hälfte der Wartenden ausgeflogen werden. In 
Lebensmittelgeschäften gab es Probleme mit dem Nachschub. Ein Helikopter wurde daher nur 
für den Transport von Lebensmitteln, Post und gewaschener Bettwäsche für Hotels eingesetzt.

In Samnaun gab es Fragen von Einheimischen, warum die Strasse gesperrt sei, obwohl in den 
Lawinenzügen Sprengmasten vorhanden seien. 

Informationen zu Sperrungen werden in vielen Regionen über einen SMS-Service an betrof-
fene Personen geschickt. Dies ist ein grosser Unterschied zu 1999, als diese Möglichkeit noch 
kaum genutzt wurde. Nachteilig sind die Kosten von rund 0,10 CHF/SMS. Vielerorts erscheinen 
Sperrungen auch auf Webseiten. Eine Information zwei Stunden vor den Sperrungen wird als an-
strebenswert erachtet. Zu beachten sind auch die Zeiten, während derer Schulkinder unterwegs 
sind. 

In Zermatt wurde die Erfahrung gemacht, über eine geplante Öffnung der Strasse nicht zu früh 
zu informieren, da sonst vor der Barriere eine längere Kolonne entstehen kann.

Leider wurden vereinzelt gesperrte Strassen von Personen begangen (z. B. Täsch–Zermatt). Auf 
offiziell gesperrten Strassen sind im Januar 2018 mehrere Personen nur knapp einer Verschüt-
tung entkommen. Peder Caviezel (TBA GR, Scuol) meint, bei Einheimischen habe die Akzeptanz 
von Sperrungen seit 1999 zugenommen; es hätte 2018 nur wenige Reklamationen gegeben. 
Seiner Meinung nach missachteten Auswärtige oder Gäste örtliche Sperrungen eher. Im Januar 
2018 wurden von einem Automobilisten bei Martina zwei hintereinander gelegene Barrieren ge-
öffnet. Der Fahrer musste dann an der massiven Barriere an der Landesgrenze doch umkehren 
und erneut mehrere Kilometer der lawinengefährdeten Strasse befahren. 

In Samnaun musste in der Nacht vom 20. / 21. Januar (Samstag auf Sonntag) die Strasse zwi-
schen den Fraktionen Samnaun Dorf und Ravaisch aufgrund der intensiven Schneefälle und der 
damit angestiegenen Lawinengefahr kurzfristig gesperrt werden. Personen, die in Samnaun Dorf 
noch spätabends unterwegs waren, gingen scharenweise über die gesperrte Strasse nach Ra-
vaisch. Angehörige der Feuerwehr wurden die ganze Nacht an den Barrieren postiert. Nachts 
um 1 Uhr wurden die Leute nach durchgeführten Sprengeinsätzen im Feuerwehrbus durch die 
Gefahrenzone gefahren.

Gute Erfahrungen wurden bei Winterwanderwegen mit Absperrungen mit Ketten inklusive 
Sperrtafel gemacht, mit dem Material in einem Kasten vor Ort (Schlüssel zum Kasten beim 
Lawinendienst). Verschiedentlich wurde erwähnt, dass Sperrungen von Winterwanderwegen in 
Siedlungsnähe vor allem kurzfristig wirksam seien. Sobald aber erste Fussspuren vorhanden 
seien, folgten oft weitere Personen.

Als Handlungsbedarf wird formuliert, dass geregelt sein muss, wer für die Information von 
Personen, die abseits von Siedlungen an einer Kantonsstrasse leben, und für die Anordnung 
bzw. Empfehlung von Hausaufenthalten von Personen bei einer Strassensperrung verantwortlich 
ist. 
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4.3.4.2	  Evakuierungen, Hausaufenthalte, Maiensässe

Im ganzen schweizerischen Alpenraum dürften rund 500 Personen evakuiert worden sein (370 
aufgrund der Befragungen), davon 100 Personen aus Maiensässen.

Grosse Bereiche von Siedlungen zu evakuieren, wird als sehr aufwendig angesehen. Die La-
winenverbauungen oberhalb des Bahnhofs Zermatt waren zum Beispiel bereits randvoll. Falls sie 
überschneit worden wären, hätte ein Bereich mit rund 800 Personen evakuiert werden müssen. 
Auch in Disentis leben hinter dem Ablenkdamm Sogn Placi gegen 200 Personen in Gefahrenzo-
nen, die während einer Extremsituation zu evakuieren wären. In der Streusiedlung St. Antönien 
wären Evakuierungen ebenfalls ein Thema geworden, falls es noch weitergeschneit hätte; Eva-
kuierungen wären dann nur mittels Helikopter möglich gewesen.

Etliche Personen verliessen von sich aus gefährdete Zonen und suchten sich eine sicherere  
Unterkunft.

Hausaufenthalte werden durchaus als erste mögliche Massnahme angesehen. Was ist jedoch, 
wenn sich die Lawinensituation deutlich verschärft, so dass Evakuierungen notwendig werden? 
Ist es dann nicht allenfalls schon zu spät, insbesondere weil noch zusätzlich Personen (z. B. An-
gehörige der Feuerwehr) gefährdet sind, die mit der Durchführung der Evakuierung beauftragt 
werden? Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, ob es sich um verstärkte Gebäude han-
delt, und ob die Gebäude sich in roter oder blauer Gefahrenzone befinden.

Es wurde auch diskutiert, dass es schwierig sei zu wissen, wer in einem Gebäude wohnt. 
Wichtig ist die Schnittstelle zur Einwohnerkontrolle, das heisst der Lawinendienst sollte über 
aktuelle Daten verfügen.

Maiensässe
Vielen Lawinendiensten ist die rechtliche Situation bezüglich Bewohnern von Maiensässen oder 
nicht dauernd bewohnten Häusern ausserhalb der Bauzone unklar (z. B. Maiensässe neben Ski-
pisten). Zudem wurde erwähnt, dass die Winternutzung von Maiensässen zugenommen habe. 
Es wurde betont, dass der Überblick insbesondere fehlt, wenn Maiensässe an Dritte vermietet 
werden.

Die rechtliche Situation bezüglich Bewohnern von Maiensässen sollte geklärt werden; gewis-
se Vorarbeiten wurden bereits im Rahmen einer Studie für das AWN Graubünden gemacht.

Dachlawinen
Dachlawinen waren zum Teil ein Thema, unter anderem in Zermatt. Dort musste der Platz rund 
um die Kirche wegen möglicher Dachlawinen grossräumig abgesperrt werden.

Schulunterricht
Vereinzelt stellte sich die Frage, wer bei kurzfristig angeordneten Sicherheitsmassnahmen und 
damit verbundenem Unterrichtsausfall die Betreuung der Schulkinder übernimmt.

Zusammenfassend lässt sich als Handlungsbedarf ableiten, dass vorhandene Konzepte in ver-
schiedenen Gemeinden zum Aufenthalt von Personen in entlegenen Gebäuden und zur Betreu-
ung von Schulkindern überprüft, und falls nicht vorhanden, erarbeitet werden müssen. Dazu 
gehören auch rechtliche Abklärungen, ob mündliche Ablehnungen von Evakuierungen durch die 
Bewohner im Rechtsfall vor Gericht Bestand haben würden.

4.3.4.3	  Lawinen auf offene Verkehrswege und in bewohntes Siedlungsgebiet

Trotz sorgfältiger Beurteilung der Lawinensituation können Lawinen auftreten, welche noch nicht 
gesperrte Verkehrswege überfliessen oder gegen nicht evakuierte Gebäude vorstossen. Ge-
mäss der SLF-Schadenlawinendatenbank sind im Januar 2018 12 Lawinen auf offenen Verkehrs-
wegen gemeldet worden. 6 Lawinen sind auf Bahnlinien niedergegangen, 5 auf Strassen und 
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eine auf einen geräumten Fussweg. In Kapitel 3.3.7 ist exemplarisch ein solcher Lawinenabgang 
auf eine Kantonsstrasse beschrieben. Aus kleineren Lawinenzügen erreichten frühmorgens am 
21. Januar zwei Abgänge zwei Wohngebäude in Samnaun (Kap. 3.3.10 und 4.3.1.3). In weiteren 
Fällen stoppten Lawinen erst unmittelbar vor bewohnten Gebäuden respektive Maiensässen 
(Kap. 4.3.1.1, Tab. 12 und 14). 

4.3.5	 Künstliche Lawinenauslösung

Nachfolgend wird vor allem auf durchgeführte Sicherungsaktionen eingegangen. Seit 1999 sind 
diverse Unterlagen respektive Praxishilfen wie «Künstliche Lawinenauslösung – Rechts- und Ver-
sicherungsfragen (Stoffel 2004)», «Beurteilung von Sekundärlawinen bei künstlicher Lawinen-
auslösung (Stoffel und Margreth 2012)» und «Vergleich der Sprengmethoden (Stoffel 2013)» 
erarbeitet worden.

4.3.5.1	  Ortsfeste Anlagen für die künstliche Auslösung 

Total sind in der Schweiz 170 Gazex-Zündrohre, 140 Lawinenwächter oder Lawinenmasten Inau-
en-Schätti und 230 Wyssen-Lawinensprengmasten installiert (Stand März 2018). Diese rund 550 
ortsfesten Anlagen befinden sich in Schneesportgebieten, aber auch entlang von Verkehrswegen 
und zum Teil oberhalb von Siedlungsbereichen. Im Vergleich zu 1999 hat die Zahl der ortsfesten 
Anlagen markant zugenommen. Im Januar 2018 waren geschätzt rund 200 bis 250 ortsfeste 
Anlagen zur Sicherung von Verkehrswegen und bewohnten Gebieten installiert, gegenüber rund 
25 im Jahre 1999.

Anlässlich der Befragungen wurden nur wenige Probleme mit den ortsfesten Anlagen im Win-
ter 2017/18 erwähnt. Verbindungsprobleme zu den Anlagen sind selten, können aber vereinzelt 
nicht ausgeschlossen werden. In einem Einsatzgebiet kam es wegen nicht sachgemäss verwen-
deten Sicherheitsanzündschnüren zu Versagern. 

Der 12 cm Minenwerfer wird für die Lawinenauslösung mehrmals noch als wichtig für den 
Bevölkerungsschutz bezeichnet.

4.3.5.2	  Sprengungen aus dem Helikopter

Sprengungen aus dem Helikopter wurden vielerorts durchgeführt und als äusserst wichtig an-
gesehen. Nachteilig ist die Abhängigkeit vom Flugwetter und allenfalls die Verfügbarkeit der He-
likopter. Vorteilhaft sind die Kosten und der Umstand, dass aus dem Helikopter auch ein Einblick 
ins gefährdete Gebiet möglich ist und unter Umständen gefährdete Personen erkannt werden 
können.

Nördlich von Arolla (VS) wurden beispielsweise vor Sprengungen aus dem Helikopter Perso-
nen bei einer Galerie gesichtet; sie hielten sich im abgesperrten Sektor auf.

In Zermatt und Saas-Fee waren Helikoptereinsätze vier Tage nicht möglich (6. bis 9. Januar) 
und am 10. Januar 2018 erfolgten die Einsätze bereits zu spät, das heisst, es resultierten ne-
gative Sprengungen. Auch bei anderen Interviews wurde erwähnt, dass Sprengeinsätze vom 
Helikopter aus häufig einen Tag zu spät erfolgten.

4.3.5.3	  Information der Bevölkerung über geplante Sicherungsaktionen

Einsätze der künstlichen Lawinenauslösung im Siedlungsrandbereich können aufwendig sein 
(Absperrungen respektive Information von Personen über bevorstehende Sicherungsaktionen). 

Es wurde auch die Frage gestellt, wie Bewohner von Maiensässen oder Hütten über geplante 
Sprengeinsätze zu informieren seien. Eine Lösung könnte sein, dass die Hüttenbesitzer ihre Mie-
ter informieren, dass sie ihre Handynummer dem Lawinendienst anzugeben haben, inklusive 
Dauer des Aufenthalts.
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Strassen und Siedlungsbereiche werden mittels Absperrposten gesichert. Es braucht Zeit, bis die 
Absperrpersonen vor Ort sind. Wichtig sind entsprechende Checklisten und Karten. In Samnaun 
wurden für Sprengeinsätze nie die extremen Absperrszenarien, die stellenweise Evakuierungen 
vorsehen, verwendet. Dieses Vorgehen wurde möglich, da mit den Sprengmasten fortlaufend 
situationsbezogen gesprengt werden konnte.

Es wird als Problem betrachtet, dass immer mehr Leute zu den verschiedensten Zeiten im 
Gelände unterwegs sind. Eine Information (respektive Abmahnung) geschieht heute vielerorts 
über Warntafeln im Gelände. 

Bei Täsch haben sich «Supralux»-Scheinwerfer bewährt, mithilfe derer vor Sprengeinsätzen 
versucht wird, allfällige Personen im gefährdeten Talboden zu sichten. Einmal konnten zwei Per-
sonen entdeckt werden (Abb. 146).

Im Lötschental kam es am 23. Januar bei den Absperrungen zu einem Missverständnis: Die 
künstlich ausgelöste, sehr grosse Lawine (Grösse 5) vom Tennbachhorn floss von rund 3000 m 
ü. M. auf 1450 m ü. M. bis nahe an Gebäude von Ried, in denen sich noch ein Bauer aufhielt, der 
nicht hätte dort sein sollen.

4.3.5.4	  Durchgeführte Sicherungsaktionen und ausgelöste Lawinen

Im Winter 2017/18 wurden gesamtschweizerisch rund 160 Tonnen Lawinensprengstoff verwen-
det, was ungefähr der eineinhalbfachen Menge eines durchschnittlichen Winters entspricht. Es 
sind nur kleinere Schäden durch künstlich ausgelöste Lawinen bekannt. Sehr weitreichende, 
grossflächige Auslösungen traten im Januar nur selten auf. Vereinzelt kam es zu sehr grossen 
Anrisshöhen (Abb. 147 und 148).

Die künstliche Lawinenauslösung wird als äusserst wichtige temporäre Massnahme erachtet. 
Frühzeitiges Auslösen führt in der Regel zu kleineren bis mittleren, vereinzelt auch grossen La-
winen (Grösse 4). Falls es zu wiederholten Auslösungen kommt, ist in den Anrissgebieten (und 
Sturzbahnen) weniger Schnee vorhanden, was die Problematik während Frühlingssituationen 
deutlich zu verkleinern mag. Auch Sperrzeiten konnten verkürzt werden. Bei Helikoptereinsätzen 
wird zudem geschätzt, dass unter Umständen die Bruchausbreitung beobachtet werden kann 
und ob es Anrisse im Altschnee gibt. Zusätzlich sind die unerwünschten Effekte zu erwähnen, 
wie «die Lawine ist grösser als erwartet» (mögliche Schäden), eine Sekundärauslösung und dass 
die Rauigkeit in der Sturzbahn durch Lawinenablagerungen vermindert wird und für spätere La-
winen bessere Fliessbedingungen vorhanden sind. Grosse Lawinenablagerungen können dazu 
führen, dass spätere Lawinen abgelenkt werden.

Allgemein wurde erwähnt, dass im Siedlungsrandbereich Sprengeinsätze im Hochwinter mor-
gens vor 8:30 Uhr erfolgen sollten, damit möglichst noch keine Personen in potenziell gefährde-
tem Gebiet sind.

Abb. 146: Zwei Personen auf abgesperrter Strasse bei 
Täsch (VS), erfasst mittels «Supralux»-Scheinwerfer 
und Kamera (Unterlagen B. Jelk, 21.01.2018).
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Das Nachladen der Magazine von Sprengmasten muss gut geplant werden. In Samnaun bestand 
zum Beispiel nur am 15. Januar gutes Flugwetter für das Nachladen der Magazine. Wenn es die-
ses Flugfenster nicht gegeben hätte, wären in der nachfolgenden Schneefallperiode wiederholte, 
der Situation angepasste Sprengeinsätze nicht möglich gewesen.

Nachfolgend wird exemplarisch auf Sprengeinsätze in einzelnen Regionen eingegangen.
Im Mattertal wurden die Wyssen-Sprengmasten bis Ende Winter für die Sicherung der Ver-

kehrswege an 12 Tagen eingesetzt; zudem erfolgten noch an 14 Tagen Einsätze aus dem Heliko-
pter (total 26 Tage mit Sprengeinsätzen). Gesprengt wurde meist einmal pro Tag; am 4. Januar 
waren es hingegen drei Einsätze zum Schutz der MGB-Linie (um 10, 18 und 20 Uhr). 

Im Saastal und Lötschental wurden Einsätze der künstlichen Auslösung zugunsten der Ver-
kehrswege einmal pro Tag ausgeführt. Am 24. Januar stiess die künstlich ausgelöste Falllawine 
als Staublawine bis ins Zentrum von Saas-Fee vor (Abb. 144).

Im Schneesportgebiet Hasliberg wurden während der intensiven Schneefälle Gazexeinsätze 
bis drei Mal am Tag durchgeführt. 

In Samnaun erfolgten die frühsten Einsätze im Siedlungsgebiet um 6 Uhr, die spätesten nachts 
um 1 Uhr. Am 22. Januar wurden bis zu drei Sprengeinsätze pro Lawinenzug durchgeführt, 
und zwar um 6, 11 und 20 Uhr. Bei der Motnaidalawine östlich von Samnaun Dorf funktionierte 
die Teilentladung an diesem Tag nicht wunschgemäss: Trotz Einsätzen frühmorgens und mittags 
wurde am Abend eine grosse Lawine (Grösse 4) ausgelöst, die die gesperrte Kantonsstrasse 
rund 1 m hoch verschüttete. Es dürfte sich um eine etwa 10-jährliche Lawine gehandelt haben; 
die Lawine riss stellenweise den aufgebauten Altschnee mit. Aufgrund dieses Ereignisses wur-
de die Anzahl Wyssen-Sprengmasten im Anrissgebiet Motnaida auf den Winter 2018/19 von drei 
auf fünf erhöht.

Im Unterengadin wurde entlang der Verkehrswege im Maximum einmal pro Tag gesprengt; 
dies meist frühmorgens. Die Verantwortlichen erwähnten, dass dank der fortlaufend durchge-
führten Sprengeinsätze die Lawinen um den 22. Januar ähnlich gross waren wie Anfang Januar. 
Dabei wurden in beiden Perioden auch grosse Lawinen (Grösse 4) ausgelöst wie zum Beispiel 
die Laschaduralawine am Ofenpass, die Leitplanken zerstörte. Bedeutendere Schäden konnten 
aber vermieden werden. Bei Lavin wurden im Anrissgebiet der Gondalawine 15 Einsätze mit den 
acht Wyssen-Sprengmasten zur Sicherung der Verkehrswege durchgeführt.

Die Positionierung von Sprengmasten auf einer Krete hat sich im Falle des Vallone del Solco im 
Tessin bewährt, konnte doch dadurch wie gewollt auch die Lawine Tre Capelle ausgelöst werden. 
Beide Anrissgebiete sind mindestens 35°, zum Teil auch über 40° steil und über eine Gelände
rippe verbunden. 11 Einsätze wurden mit den Wyssen-Sprengmasten durchgeführt.

Es lassen sich die folgenden Erkenntnisse zusammenfassen:
–	 Es sind keine bedeutenden Schäden durch künstlich ausgelöste Lawinen aufgetreten. Ver-

einzelt waren die Lawinen aber grösser als erwartet und stiessen zum Beispiel bis nahe an 
besiedeltes Gebiet vor.

–	 Durch wiederholte, der Situation angepasste Einsätze wurden möglicherweise Schadenlawi-
nen verhindert, was der gewünschte Effekt der künstlichen Auslösung ist. Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass künstlich ausgelöste Lawinen trotz aller Sorgfalt zum Teil grösser werden als 
erwartet und Schäden verursachen. Vereinzelt sollten daher die Konzepte zur künstlichen Aus-
lösung überprüft werden. 

–	 Bei vielen der künstlich ausgelösten Lawinen dürfte es sich, soweit wir das beurteilen können, 
um maximal 10- bis 15-jährliche Lawinen gehandelt haben (Fliessanteil).

–	 Das Nachladen der Magazine der Sprengmasten muss gut geplant werden.
–	 Der Unterhalt der verschiedenen Systeme ist äusserst wichtig.
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Abb. 147: Skigebiet Samnaun (GR), eindrücklicher Anriss aufgrund einer Sprengung (Foto: G. Darms, 23.01.2018).

Abb. 148: Skigebiet Crans Montana (VS), bis 4 m hoher Anriss einer künstlich ausge-
lösten Lawine an den Südhängen des Petit Mont Bonvin auf 2400 m ü. M.; Sprengung 
vom Helikopter aus (Foto: V. Bettler, 24.01.2018).
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4.3.6	 Alarm- und Detektionssysteme

Nachfolgend wird auf Erfahrungen mit vorhandenen Alarm- und Detektionssystemen eingegan-
gen. Die nachfolgenden Erläuterungen basieren auf den durchgeführten Interviews und auf In-
formationen der Verantwortlichen von SensAlpin, Geopraevent und Wyssen.

4.3.6.1	  Alarmsysteme in Lawinenzügen

Bei den Lawinen-Alarmsystemen von SensAlpin und AlpuG werden Lawinen mittels redundanter 
Sensorik direkt in der Sturzbahn detektiert. Im Ereignisfall wird ein Alarmsignal per Funk an eine 
Ampelanlage übermittelt, welche automatisch eine Bahnlinie oder Strasse sperrt und allenfalls 
weitere Alarmierungen auslöst. Die Detektion mit mehreren, unterschiedlichen Sensortypen (in 
der Regel Geschwindigkeitsmessung mittels kurzreichweitigem Dopplerradar, Erschütterungs-
messung mit Geophonen sowie Zugmessung mit Detektionsseilen) erlaubt eine gute Charakte-
risierung der Lawinenereignisse. Dadurch werden die Detektionsqualität erhöht und die Zahl der 
Fehlalarme reduziert. Ausserdem führt die vorhandene Redundanz dazu, dass auch bei Ausfällen 
einzelner Sensoren die Anlagen trotzdem einsatzfähig bleiben. 

Von den heute 29 Alarmanlagen dieses Typs waren vier bereits im Lawinenwinter 1999 in Be-
trieb. Die Anlagen haben sich im Winter 2018 bewährt und es gab keine Ausfälle.

Als Beispiel einige Zahlen einer Lawinen-Alarmanlage der «Matterhorn Gotthard Bahn» (MGB) 
bei St. Niklaus: Die Detektionsanlage im Chalchuzug auf einer Höhe von 1950 m ü. M. erfasste 
im Januar 2018 insgesamt 27 Lawinenabgänge. Acht dieser Ereignisse führten zu einem Alarm, 
das heisst zur Sperrung der Geleise mittels roter Ampeln. Mindestens drei dieser Lawinenabgän-
ge gelangten effektiv auch bis in den Bereich der Bahngeleise im Talgrund (Abb. 149).

Auf der Gotthardnordrampe der SBB-Bergstrecke ist bei Häggrigen bei einem engen Brücken-
durchlass ein System mit Reissleine von Geopraevent installiert. Wird der Durchlass von einer 
Lawine erreicht, werden die Verantwortlichen der SBB über ein SMS informiert.
Zwischen Sumvitg und Disentis führte die Val-Lumpegna-Lawine zur Aktivierung des Lichtsignals 
an der Kantonsstrasse und der RhB-Linie. Die Lawine erreichte die Verkehrswege knapp nicht. 
Die Verkehrswege waren sicherheitshalber bereits gesperrt worden.

Im Kanton Uri (Isenthal) bewährte sich eine im April 2017 installierte Lichtsignalanlage, deren 
Aktivierung mittels Neigungssensoren geschieht. Die Neigungssensoren sind in Plastikstangen 
in der Sturzbahn positioniert. 

4.3.6.2	  Alarmsysteme am Gegenhang

Mit langreichweitigen Doppler-Radaranlagen von Geopraevent konnten viele Ereignisse detek-
tiert werden: zum Beispiel Luegelti- und Schusslaui bei Zermatt, Bisgletscherlawine bei Randa, 
Gondalawine bei Lavin (Kap. 4.3.6.3). 

Die Anlage Luegelbach/Schusslaui ist mit einer Lichtsignalanlage gekoppelt (Abb. 150). Falls 
eine Lawine im oberen, gelben Bereich detektiert wird, schalten die Lichtsignale auf Rot. Falls 
der untere, orange Bereich keine Lawine detektiert, können die Ampeln nach wenigen Minuten 
wieder auf grün gestellt werden (dies geschah im Jan. 2018 manuell). Im Luegelbach und bei der 
Schusslaui wurden am 4. Januar total 28 Abgänge detektiert und am 21./22. Januar ebenfalls 27 
respektive 22 (Quelle Geopraevent). Dazu ist zu bemerken, dass das Anrissgebiet Luegelbach 
bis auf das 3400 m ü. M. hohe Mettelhorn hinaufreicht und diverse übereinanderliegende Teilan-
rissgebiete und auch die direkt anschliessende Schusslaui umfasst. Die Strasse und MGB-Linie 
liegen auf rund 1600 m ü. M. Mit dem Radar werden Lawinen erfasst, die in 800 bis 1900 m 
Entfernung vom Radar starten. Die erste Lawine wurde am 10. Dezember 2017 erfasst, die letzte 
am 8. Mai 2018; 18 Prozent der Lawinen traten im Winter 2017/18 bei guter Sicht auf, 50 Prozent 
bei schlechter Sicht wie Schneefall und 32 Prozent nachts (Quelle Geopraevent).
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4.3.6.3	  Lawinen-Detektionssysteme

Lawinen-Detektionssysteme waren im Einsatz, um Resultate von Sicherungsaktionen zu erfas-
sen, aber auch die spontane Lawinenaktivität zu erheben. Lawinen können wie nachfolgend 
erwähnt über verschiedene Systeme detektiert werden. Im Gegensatz zu 1999 waren im Winter 
2018 einige Anlagen im Einsatz.

Vier Infraschallsysteme waren bei Reckingen und Blitzingen, Quinto und Frutigen im operatio-
nellen Einsatz. Mittels Infraschall kann die lokale Lawinenaktivität unter Umständen gut erfasst 
werden. Grosse Lawinen (Grösse 4) werden bis in 3 bis 4 km Entfernung detektiert (Mayer et  al. 
2018). 

Abb. 149: Detektierte Lawine im Chalchuzug bei 
St.  Niklaus (Foto W. Gitz/z. V. SensAlpin).

Abb. 150: Übersicht Radaranlage Luegelbach/Schusslaui 
bei Zermatt (Unterlagen B. Jelk/Geopraevent).

Abb. 151: Lawinen-Infraschalldetektion bei Quinto: rot = künstlich ausgelöste Lawinen Vallone del Solco und Tre 
Cappelle; grün = spontane Lawinen (Unterlagen Wyssen).
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Die Resultate des Infraschallsystems bei Quinto lassen darauf schliessen, dass im 35 bis 50° 
steilen Anrissgebiet des Vallone del Solco im Winter 2017/18 rund 30 Lawinen auftraten, plus 
die 11 künstlich ausgelösten Lawinen (total etwa 40 Lawinen, Abb. 151). Neben den Lawinen 
im Vallone del Solco, dessen Anrissgebiet sich am Gegenhang befindet, wurden auch mehrere 
spontane Abgänge in den grossen und weitreichenden Anrissgebieten oberhalb des Standorts 
des Infraschallsystems registriert (grüne Pfeile in Abb. 151). Das Infraschallsystem im Goms mit 
zwei Anlagen (in etwa 4 km Entfernung) detektierte kombiniert 160 Ereignisse sowie Lawinen-
sprengungen. 

4.3.7	 Gleitschnee

Die Befragungen zeigten, dass Gleitschnee die Lawinendienste zum Teil vor grössere Probleme 
gestellt hat. Im Kanton Uri traten im gleichen Hang nach jeweils neuen Niederschlagsperioden 
drei Gleitschneeabgänge auf. Gleitschnee führte zum Teil auch zu einer Abschürfung der Boden-
oberfläche. Auch bei Zermatt stellte der Gleitschnee den Lawinendienst vor grosse Probleme. 
Ab dem 2. Februar gab es an den Südosthängen oberhalb des Dorfes bedeutende Fischmäuler. 
Bei Alterhaupt wurden in einem Fischmaul am 9. März Stangen gestellt, um Verschiebungen 
erfassen zu können. Bis am 23. März ergaben sich Verschiebungen von 3 bis 8 m, ein Teil der bis 
3 m mächtigen Schneetafel rutschte dann in der Nacht vom 2. auf den 3. April ab und erreichte 
die bergseitige Wand eines Hotels ohne Schadenwirkung. Die bergseitigen Räume des Hotels 
wurden vom 23. März bis am 3. April wegen der Gefahr einer Gleitschneelawine nicht genutzt. 

Am 24. März nachmittags verschüttete eine Gleitschneelawine den offenen Winterwander-
weg Zermatt–Zmutt. Die durchgeführte Suchaktion führte zu keinem Ergebnis. Rund 10 Tage 
später erfolgte jedoch eine Vermisstmeldung, worauf erneut gesucht und schliesslich eine Per-
son tot geborgen wurde (1 Todesfall auf offenem Verkehrsweg).

Im Saastal, im Lötschental und in der Region Hérémence traten etliche Fischmäuler auf, Ab-
gänge waren äusserst selten.

Gute Erfahrungen wurden mit Dreibeinböcken gemacht, allenfalls genügt auch eine Erhöhung 
der Bodenrauhigkeit mittels horizontalen Baumstämmen.

Sprengungen bewirkten in mehreren Fällen keinen Abgang einer Gleitschneelawine. Vereinzelt 
begann die Schneetafel zu rutschen, stoppte aber nach wenigen Metern. 

Winterwanderwege und Loipen wurden zum Teil über längere Zeit wegen der Gefährdung 
durch Gleitschneelawinen gesperrt. 

4.4	 Schutzwald 

Verglichen mit der Anzahl der Lawinenniedergänge im Laufe des Winters 2017/18 waren nur 
sehr wenige Lawinenanrisse im Wald zu verzeichnen. Bei der Lawinenkartierung wurden zwar 
etliche kleine Lawinen und Schneerutsche im offenen Wald und im Waldgrenzenbereich erfasst 
(Abb.  152). Es konnten dabei aber keine Waldlawinen in dichterem Wald festgestellt werden, 
was mindestens zum Teil auch auf methodische Schwierigkeiten der satellitengestützten Kartie-
rung unter dichter Vegetation zurückzuführen ist. Auch von 75 erfassten Schadenlawinen, welche 
Schäden im Wald verursacht hatten, waren laut Erfassungsprotokoll und angegebenen Koordina-
ten nur zehn Anrisse potenziell innerhalb des Waldes. Eine Überprüfung der Daten zeigte, dass 
mindestens fünf dieser Lawinen knapp ausserhalb des Waldes beziehungsweise nur im Wald-
grenzenbereich und drei Lawinen in bekannten Waldschneisen angerissen waren. 

Um trotz der sehr geringen Anzahl von registrierten Waldlawinen während des Winters 
2017/18 eine grobe Abschätzung über die Wirkung des Schutzwaldes zu ermöglichen, wurden 
in Abbildung 153 verschiedene Lawinentypen in Abhängigkeit von der potenziellen Waldgren-
ze aufgetragen. Darin ist ersichtlich, welcher Anteil von verschiedenen Lawinentypen unterhalb 
der potenziellen Waldgrenze (also im Wirkungsbereich des Schutzwaldes) anriss. Die potenzielle 
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Waldgrenze wurde dabei für jeden 10 km x 10 km-Quadranten aufgrund der höchst gelegenen 
Bäume gemäss schweizerischer Arealstatistik abgeschätzt. Von den rund 16 900 Lawinenumris-
sen, welche mit Hilfe der SPOT-Satellitenbilder kartiert wurden (Periode bis 23. Januar 2018, ohne 
erzeugte Lawinen), waren rund 35 Prozent unterhalb der potenziellen regionalen Waldgrenze an-
gerissen. Zusammen mit der geringen Anzahl an Lawinenanrissen im Wald weist dies auf eine 
erhebliche Bedeutung des Schutzwaldes zur Schadenreduzierung hin. Die meisten Lawinen, wel-
che unterhalb der potenziellen Waldgrenze anrissen, waren kleine bis mittelgrosse (< 1000  m3) 
Gleitschneelawinen. Grosse bis sehr grosse Lockerschnee- und Schneebrettlawinen (Grösse 4 
bis 5) rissen hingegen fast durchwegs oberhalb der potenziellen Waldgrenze an (Abb.  153). Die 
Differenzierung nach Lawinenart und -grösse verdeutlicht somit, dass der Schutzwald im Winter 
2017/18 vor allem für die Verhinderung von Gleitschneelawinen und anderen kleineren Lawinen 
unterhalb der potenziellen Waldgrenze relevant war. Wie in den folgenden Abschnitten erläutert 
wird, ist dies in erster Linie eine Folge der Schnee- und Witterungsbedingungen im Bereich des 
Schutzwaldes, welche im Winter 2017/18 relativ günstig waren. 

In anderen Lawinenwintern war die Anzahl der Schadenlawinen aus dem Waldbereich deutlich 
höher. So lag beispielsweise der Höhenbereich der Anrissgebiete von Schadenlawinen im Kan-
ton Graubünden der Jahre 1950 bis 2013 deutlich tiefer als der Höhenbereich der Anrissgebiete 
während des Winter 2017/18 (Abb. 154).

Am ehesten zu vergleichen ist der Winter 2018 noch mit dem Winter 1999, als auch die meis-
ten Lawinen oberhalb des Waldes anrissen und in bestehenden Bahnen verliefen, aber immerhin 

Abb. 152: Beispiele von Lawinen mit Anrissgebieten im Waldgrenzenbereich (links oben, Foto: SLF, 24.01.2018), 
von Gleitschneeanrissen in teilweise bewaldetem Gebiet (links unten, Foto:  B. Jelk, 10.01.2018) und von einer 
Gleitschneelawine aus dem Wald mit Schneeablagerung auf dem Gleis der Rhätischen Bahn zwischen Rabius und 
Sumvitg (rechts, Foto: W. Cadosch, 4.1.2018).



148

WSL Berichte, Heft 76, 2019

Ereignisanalyse Lawinensituation im Januar 2018

Rutsch klein mittel gross sehr
gross

�1000

�500

0

500

1000

1500

E
nt

fe
rn

un
g 

M
ee

re
sh

öh
e 

A
nr

is
s 

(m
 ü

. M
.) 

vo
n 

de
r 

W
al

dg
re

nz
e

Gleit-
schnee-
lawine

Locker-
schnee-
lawine

Schnee-
brett-
lawine

Typ
unbe-
kannt

�1000

�500

0

500

1000

1500

E
nt

fe
rn

un
g 

M
ee

re
sh

öh
e 

A
nr

is
s 

(m
 ü

. M
.) 

vo
n 

de
r 

W
al

dg
re

nz
e

1950–2013 Winter 2017/18

500

1000

1500

2000

2500

3000

Anrisshöhe Lawinen

Jahr

M
ee

re
sh

öh
e 

A
nr

is
s 

(m
 ü

. M
.)

Abb. 153: Verteilung der Höhenlage der Anrissgebiete von kartierten Lawinen relativ zur regionalen Waldgrenze. 
Links aufgeteilt nach Lawinengrösse, rechts aufgeteilt nach Lawinenart. 

Abb. 154: Vergleich der Meereshöhen des Anrisses  
(m ü. M.) von Schadenlawinen während den Jah-
ren 1950 bis 2013 (links) mit den Meereshöhen des 
Anrisses (m ü. M.) während des Winters 2017/18 
(Datenquelle: StorMe).
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noch 43 Anrisse von Schadenlawinen im Wald zu verzeichnen waren (SLF 2000). In früheren La-
winenwintern wie beispielsweise 1950/51 dürfte der Anteil von Lawinenanrissen im Wald noch 
deutlich höher gewesen sein (SLF 1952, Laternser und Ammann 2001). Und auch in der Lawi-
nenstatistik von Coaz (1910) hatten noch 2843 von 9368 registrierten Lawinenanrissen ihren 
Ursprung «innert der Waldvegetationsgrenze». 

Für diese im Vergleich zu früheren Lawinenwintern geringe Anzahl an Waldlawinen gibt es ver-
schiedene Gründe. Im Vergleich zu früheren Lawinenwintern spielten sicher die Vergrösserung 
der wirksamen Schutzwaldfläche und die aktive Schutzwaldsanierung und Schutzwaldpflege von 
exponierten Lawinenanrissgebieten eine gewisse Rolle. Allerdings zeigt gerade der Lawinen-
winter 2018/19 mit wieder deutlich mehr Lawinenanrissen im Wald (auch im Bereich von Laub-
wäldern mit wünschbarem höheren Tannenanteil), dass die geringe Anzahl der Waldlawinen im 
Winter 2017/18 nicht in erster Linie dadurch erklärt werden kann, und dass die nachhaltige Ver-
besserung der Lawinenschutzfunktion eine wichtige Daueraufgabe bleibt. Die meteorologischen 
Bedingungen waren also sowohl im Jahr 2018 wie auch bereits 1999 trotz grossen Schnee-
massen oberhalb von etwa 1500 m ü. M. relativ günstig für eine effektive Schutzwaldwirkung 
(Kap.  2). Weil die Schneefallgrenze meist im oberen Bereich der Waldgrenze lag,  gab es 2018 
kaum Dispositionen für grosse und sehr grosse Lawinen aus dem Waldbereich. Zudem trugen 
das wiederholte Ansteigen und Absinken der Schneefallgrenze unterhalb von 2000 m ü. M. und 
die zwischenzeitliche Wetterverbesserung am 20. Januar dazu bei, dass im Waldbereich nur sel-
ten grossflächig kohäsionsarme Schneedecken auftraten (wie beispielsweise im Januar 1951), 
was der Wirkung des Schutzwaldes entgegenkam. Relativ kritisch für Waldlawinenanrisse war 
zwar im oberen Waldgrenzenbereich nochmals die Schneesituation vom 22. Januar 2018, als es 
nach nochmals erheblichen Schneefällen verbreitet regnete. Im Waldbereich gab es aber auch in 
dieser Periode kaum Lawinenanrisse grösseren Ausmasses. 

Insgesamt kann somit die Bilanz gezogen werden, dass der Schutzwald sich im Januar 2018 
bewährt hat und dass die Schutzfunktion sich in den letzten Jahrzehnten auch vielerorts verbes-
sert hat. Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass die Wetter- und Schneebedingun-
gen innerhalb des Waldes während der Niederschlagsperioden und an den meisten Standorten 
nicht überaus kritisch waren. 
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5	 Erfolgskontrolle 

Die Ereignisanalyse des SLF «Der Lawinenwinter 1999» (SLF 2000) und die BUWAL-Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko – Die Lehren aus dem Lawinenwinter» (Buwal 1999) zeigten 
den wichtigsten Handlungsbedarf in 26 Punkten auf, um im Lawinenwinter 1999 festgestellte 
Schwachstellen zu eliminieren und den Lawinenschutz für die zukünftigen Herausforderungen 
weiter zu optimieren. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern der Lawinenschutz in den letzten 
20 Jahren weiterentwickelt wurde. Die Erfolgskontrolle (Tab. 16 bis 20) basiert einerseits auf den 
Erkenntnissen dieser Ereignisanalyse und andererseits auf Expertenmeinungen, da bei mehre-
ren Punkten keine exakten Daten verfügbar waren. Da die Lawinenperiode im Januar 2018 sehr 
kurz war, die Lawinen nur vereinzelt in tief gelegene Tallagen vorstiessen und folglich die seit 
1999 getroffenen Massnahmen nicht in allen Belangen getestet wurden, sind die diesbezüglich 
gewonnenen Erkenntnisse beschränkt. Zu etlichen der aufgezeigten Punkte bestanden bereits 
vor 1999 erste Projektideen. Der Lawinenwinter 1999 war dann der Anlass, diese Projekte weiter 
voranzutreiben. 

Tab. 16:  Erfolgskontrolle der seit 1999 getroffenen Massnahmen und erarbeiteten Produkte auf dem Gebiet des 
integralen Lawinenschutzes und Risikomanagements bezugnehmend auf die Ziele, die in der Broschüre «Leben mit 
dem Lawinenrisiko» (BUWAL 1999) formuliert wurden.

Nr. Ziele gemäss Broschüre  
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand

1 Gesamtschweizerisch vergleichbares 
Sicherheitsniveau anstreben.

In der PLANAT Strategie «Sicherheit vor 
Naturgefahren» (PLANAT, 2004, 2018) 
und der Empfehlung «Sicherheitsniveau 
für Naturgefahren» (PLANAT, 2013, 2015) 
wurden die Grundlagen dazu geschaffen.

Grundlagen erarbeitet, 
Umsetzung in die Praxis 
weitgehend erfolgt

2 Erforderliche personelle und 
finanzielle Mittel für den Schutz 
vor Naturgefahren auf allen Stufen 
kontinuierlich zur Verfügung stellen.

Seit 1999 betragen die jährlichen 
Bundesbeiträge für den Schutz vor 
Naturgefahren nach WaG rund CHF 40 Mio.

Daueraufgabe

3 Integraler Lawinenschutz mit 
kostengünstigen Lösungen weiter 
verbessern.

Die organisatorischen Massnahmen auf 
Basis guter Entscheidungsgrundlagen (u. a. 
Messstellen, Prognosen, Notfallplanungen) 
und gut organisierte Lawinendienste haben 
seit 1999 grosse Fortschritte gemacht. 
Die konsequente Umsetzung der 
Gefahrenkarten in die Raumplanung und 
das strikte Freihalten von Gebieten mit 
erheblicher Lawinengefährdung wurden seit 
1999 ausgebaut. 
Weiter wurden ortsfeste Sprenganlagen 
und Alarmanlagen seit 1999 vermehrt 
eingesetzt. Im Januar 2018 waren rund 
200 bis 250 ortsfeste Sprenganlagen 
und 30 Alarmanlagen zum Schutz von 
Verkehrswegen und Siedlungen installiert. 
1999 waren es erst rund 25 Sprenganlagen 
und 4 Alarmanlagen.

Erfüllt
Daueraufgabe
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Tab. 17: Erfolgskontrolle der seit 1999 getroffenen Massnahmen und erarbeiteten Produkte auf dem Gebiet des 
Schutzwaldes und waldbaulicher Massnahmen.

Nr. Ziele gemäss Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL, 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand

4 Erforderliche personelle und finanzielle 
Ressourcen für waldbaulichen 
Lawinenschutz langfristig gewährleisten.

Einheitliche Ausscheidung des Schutzwaldes 
in der Schweiz (SilvaProtect-CH). Im Rahmen 
der NFA wird die Schutzwaldpflege durch Bund 
und Kantone mitfinanziert (Bundespauschale 
CHF 5000/ha; jährlicher Bundesbeitrag etwa 
CHF 70 Mio.).

Daueraufgabe

5 Schutzwälder mit instabilem Bestand 
sind dringend zu pflegen und zu 
verjüngen.

Jährlich werden etwa 9000 ha Schutzwald 
gepflegt. Publikation und Inkrafttreten 
der Wegleitung «Nachhaltigkeit und 
Erfolgskontrolle im Schutzwald» im Jahr 
2005 (Nais, Frehner et al. 2005). Nais 
dient als nachhaltige Qualitätssicherung der 
Schutzwaldpflege. Laufende Aktualisierung seit 
Inkrafttreten der Wegleitung.
Privatwald und die Wald-/Wild-Problematik 
erschweren die Schutzwaldpflege. 

Daueraufgabe

6 Falls zerstörter Wald ein erhöhtes 
Risiko darstellt, erforderliche 
Schutzmassnahmen erstellen.

Nach dem Winter 1999 wurden etliche 
zerstörte Waldflächen mit technischen 
Massnahmen ersetzt und aufgeforstet.

Daueraufgabe

Tab. 18: Erfolgskontrolle der seit 1999 getroffenen Massnahmen und erarbeiteten Produkte auf dem Gebiet der 
planerische Massnahmen und Gefahrenkarten.

Nr. Ziele gemäss Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL, 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand

7 Fehlende Gefahrenkarten erstellen, 
bestehende Gefahrenkarten überprüfen 
und in die Raumplanung umsetzen.

Nach dem Winter 1999 wurden viele 
Gefahrenkarten überprüft und falls erforderlich 
angepasst. 2018 sind gemäss BAFU 98 % der 
erforderlichen Gefahrenkarten erstellt. Wie 
der schweizweite Stand der raumplanerischen 
Umsetzung der Gefahrenkarte ist, konnte nicht 
erhoben werden.

Erfüllt 
Daueraufgabe

8 Gesuche für Wiederaufbau von 
beschädigten Gebäuden im roten 
Gefahrengebiet generell ablehnen.

Gemäss der Empfehlung Raumplanung und 
Naturgefahren (2006) soll der Wiederaufbau 
zerstörter Bauten nur in Ausnahmefällen und 
nur mit Auflagen erfolgen.

Eine Überprüfung dieser 
Forderung wurde nicht 
durchgeführt.

9 Richtlinie zur Berücksichtigung der 
Lawinengefahr bei raumwirksamen 
Tätigkeiten von 1984 modernisieren und 
Gefahrenkarten als Entscheidungshilfe 
bei Sperrungen und Evakuierungen 
fördern.

Die Richtlinie von 1984 wurde nicht 
modernisiert. 
Mit dem WSL-Bericht Nr. 47 wurde die 
Richtlinie betreffend Schneegleiten und 
Kleinlawinen ergänzt (Margreth 2016). 
In diversen Kantonen werden basierend auf 
den Gefahrenkarten Interventionskarten 
erstellt.

Teilweise erfüllt; die 
Aktualisierung der 
Richtlinie von 1984 ist 
nicht realisiert.

10 Empfehlung zur Berücksichtigung 
der Lawinengefahr bei touristischen 
Transportanlagen erarbeiten.

2015 wurde der WSL-Bericht «Berücksichtigung 
der Lawinen- und Schneedruckgefährdung bei 
Seilbahnen» publiziert (Margreth et al. 2015).

Erfüllt
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Tab. 19: Erfolgskontrolle der seit 1999 getroffenen Massnahmen und erarbeiteten Produkte auf dem Gebiet des 
baulichen Lawinenschutzes.

Nr. Ziele gemäss Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL, 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand

11 Finanzielle Mittel für die 
Substanzerhaltung der baulichen 
Lawinenschutzmassnahmen 
sicherstellen.

Die Kantone erstellen als Basis für 
eine Abschätzung der erforderlichen 
finanziellen Aufwendungen ein 
Schutzbautenmanagement sowie ein 
Schutzbauteninventar. 
Das BAFU hat das Datenmodell 
«Schutzbauten Naturgefahren» 2017 
publiziert.

Daueraufgabe: 
Grundlagen erarbeitet, 
Umsetzung nicht in allen 
Kantonen abgeschlossen

12 Wegleitung erarbeiten, um die  
Wirtschaftlichkeit von baulichen 
Lawinenschutzmassnahmen 
landesweit nach einheitlichen Kriterien 
beurteilen zu können.

Das Online-Tool EconoMe (aktuell Version 
4.0) zur Beurteilung der Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit von Schutzmassnahmen 
wurde auf Basis des Leitfadens 
Risikokonzept für Naturgefahren entwickelt 
(BAFU 2019b; Bründl ed. 2009).

Teilweise erfüllt; eine 
definitive Herausgabe 
des Leitfadens 
Risikokonzept sollte 
angegangen werden. 

13 Grundlagen zur Bemessung von 
Lawinendämmen verbessern.

Das SLF publizierte 2007 die 
Anleitung zur Dimensionierung von 
Lawinenauffangdämmen (Baillifard et al. 
2007).

Erfüllt

14 Entscheidungshilfe für Rückzonungen 
im Einflussbereich von 
Schutzmassnahmen erarbeiten.

Die PLANAT erarbeitet 2009 im Rahmen 
des Aktionsplans einen Entwurf der 
Arbeitshilfe PROTECT, in der die Wirkung 
von Schutzmassnahmen untersucht wurde 
(Romang ed. 2008).

Teilweise erfüllt, 
raumplanerische 
Aspekte noch nicht in 
der Praxis umgesetzt 
und uneinheitliche 
Umsetzung: eine 
Überarbeitung und 
definitive Herausgabe 
der Arbeitshilfe sollte 
angegangen werden. 

15 Lawinenschutz der wichtigen 
Verkehrsverbindungen mit 
wirtschaftlichen Massnahmen 
verbessern.

Das ASTRA hat eine Gefahrenanalyse 
und mit dem Instrument «RoadRisk» eine 
Risikoanalyse der Nationalstrassen erstellt. 
Die Projektierung und Realisierung der 
Schutzmassnahmen läuft.
2015 wurde die Praxishilfe für den Einsatz 
von Frühwarnsystemen für gravitative 
Naturgefahren publiziert (Sättele und 
Bründl 2015; siehe auch Punkt 3).

Daueraufgabe: 
Grundlagen erarbeitet, 
Umsetzung nicht 
abgeschlossen 
und je nach 
Infrastrukturbetreiber 
verschieden. Defizite 
gibt es bei den 
Bahnen, Kantons- und 
Gemeindestrassen. 

Tab. 20: Erfolgskontrolle der seit 1999 getroffenen Massnahmen und erarbeiteten Produkte auf dem Gebiet der 
organisatorischen Massnahmen und der Lawinenwarnung.

Nr. Ziele gemäss Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL, 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand

16 Sicherung der Finanzierung 
der nationalen und regionalen 
Lawinenwarnung und 
Verbesserung der Ausbildung der 
Sicherheitsverantwortlichen.

Das BAFU beteiligt sich seit 1999 massgeblich 
an der Finanzierung der Lawinenwarnung (inkl. 
der Ausbildung) und unterstützt im Rahmen der 
Programmvereinbarungen mit den Kantonen die 
lokalen Lawinenwarndienste finanziell. 
Seit 2000 bietet das SLF Ausbildungskurse für 
Sicherheitsverantwortliche in zwei Stufen und 
drei Sprachen an.

Daueraufgabe: Um die 
Finanzierung durch das 
BAFU langfristig zu 
sichern, ist der Auftrag 
mit einer Anpassung 
des Naturgefahrenrechts 
gesetzlich besser zu 
verankern. 
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17 Erforderliche Informationen und 
Entscheidungshilfen für Warndienste 
verbessern.

Im Januar 2018 waren 180 IMIS-Stationen in 
Betrieb, 1999 waren es 103.
Nach 1999 wurde das Interkantonale Frühwarn- 
und Kriseninformationssystem (IFKIS) 
eingeführt, das 2017 durch die gemeinsame 
Informationsplattform GIN teilweise abgelöst 
wurde. 
Die Praxishilfe «Arbeit im Lawinendienst» wurde 
2007 publiziert.

Weitgehend erfüllt. 
GIN wird von den 
Lawinendiensten als 
bedingt praxistauglich 
beurteilt (insbesondere 
Zugang zu Messdaten).
Aktualisierung der 
Praxishilfe «Arbeit im 
Lawinendienst» prüfen.

18 Finanzielle Mittel für Grundlagenfor-
schung und Modellierung sicherstellen.

Das SLF führte mit eigenen finanziellen Mitteln 
die Forschung weiter.

Daueraufgabe

19 Information der Öffentlichkeit über die 
Lawinensituation verbessern.

Seit 2012 wird das Lawinenbulletin zweimal 
täglich in vier Sprachen publiziert. In zahlreichen 
Gemeinden können Informationen zur 
Lawinenlage über verschiedene Kanäle (z. B. 
SMS) abgerufen werden.
Das Naturgefahrenportal www.naturgefahren.
ch wurde als zusätzliche Informationsquelle 
geschaffen. Zusätzlich werden die Warnungen 
über die App des SLF (WhiteRisk) und von 
MeteoSchweiz verbreitet.

Daueraufgabe

20 Netz von kompetenten 
Lawinenspezialisten in betroffenen 
Regionen aufbauen.

Der Personalbestand der Lawinendienste 
wurde generell gegenüber 1999 erhöht und 
die Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Organisationen besser geregelt.

Daueraufgabe; 
Nachfolgeregelungen 
stellen eine grosse 
Herausforderung dar 
und müssen frühzeitig 
angegangen werden. 

21 Kommunikation und Versorgung 
der Bevölkerung in abgeschnittenen 
Ortschaften sicherstellen.

Stromversorgung ist seit 1999 in vielen 
lawinengefährdeten Tälern verbessert worden. 
Versorgung war im Januar 2018 nicht kritisch, 
wurde nicht untersucht.

Nicht untersucht

22 Zusammenarbeit zwischen Krisenstäben, 
Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Militär 
optimieren.

2018 allg. bessere Strukturen für Bewältigung 
von kritischen Ereignissen (Sommer u. Winter); 
z. T. waren Gemeindeführungsstäbe im Einsatz.

Nicht untersucht

23 Subventionen von eidgenössischen und 
kantonalen Fachstellen harmonisieren, 
um Geschädigte unbürokratisch 
unterstützen zu können.

Wurde nicht untersucht. Nicht untersucht

24 Früherkennung und Koordination 
von sämtlichen Naturgefahren ist zu 
verbessern.

«Lenkungsausschuss Intervention 
Naturgefahren (LAINAT)» wurde gebildet. Bei 
kombinierten Ereignissen kommt der Fachstab 
zum Einsatz. Der Fachstab musste im Januar 
2018 nicht aktiviert werden.

Daueraufgabe

25 Gefahrenkarten rasch in Nutzungsplänen 
umsetzen.

Nach 1999 wurden etliche Gefahrenkarten 
überarbeitet und in die Raumplanung 
umgesetzt. Dadurch konnten 2018 mit grosser 
Wahrscheinlichkeit Gebäudeschäden verhindert 
werden. Eine Quantifizierung ist jedoch nicht 
möglich; siehe auch Punkt 7.

Erfüllt (siehe auch 
Punkt 7)

26 Restrisiko mit Hilfe eines 
ganzheitlichen Risikomanagements zu 
verhältnismässigen Kosten minimieren.

Das integrale Risikomanagement ist 
inzwischen etabliert und wird von den Akteuren 
umgesetzt. Die Eliminierung von unzulässigen 
Risiken durch Lawinen im institutionellen 
Verantwortungsbereich ist in den Kantonen weit 
fortgeschritten. Das verbleibende Restrisiko wird 
durch die Versicherungen und letztlich durch die 
Eigenverantwortung getragen. 

Mehrheitlich erfüllt
Daueraufgabe

Nr. Ziele gemäss Broschüre 
«Leben mit dem Lawinenrisiko» 
(BUWAL, 1999; gelbe Kästchen)

Massnahmen und Produkte Stand
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6	 Erkenntnisse und Handlungsbedarf 

6.1	 Erkenntnisse 

Im Januar 2018 fiel ausserordentlich viel Schnee (2–3 m vom 17.–23. Januar 2018; Jährlichkeit: 
15–30 Jahre) und es kam zu einer ausserordentlichen Lawinensituation. Erstmals seit 1999 wur-
de die Lawinengefahr für weite Teile des Alpenraums als «sehr gross», also mit der höchsten 
Gefahrenstufe prognostiziert. In der Folge gingen sehr viele grosse und sehr grosse Lawinen 
nieder, die vielerorts in den Bereich von Strassen und Siedlungen vorstiessen. Da es in tieferen 
Lagen regnete und die Schneedecke feucht war, waren die Auslauflängen der sehr grossen Lawi-
nen meist nicht aussergewöhnlich. Dies führte dazu – in Kombination mit sehr guten präventiven 
Massnahmen der lokalen Sicherheitsverantwortlichen –, dass die Schäden relativ gering waren. 
Insgesamt haben wir Ende Januar 2019 lediglich von 141 Schadenlawinen Kenntnis, welche zwi-
schen dem 3. und 23. Januar 2018 Schäden an Gebäuden, Verkehrswegen, Fahrzeugen, Strom-
leitungen oder Transportanlagen, Wald oder Flur verursachten. Bei 53 Lawinen kam es zu einer 
Räum- oder Suchaktion. Menschen kamen in gesicherten Gebieten keine zu Schaden.

Die vom BAFU nach den Lawinenereignissen in Auftrag gegebene Ereignisanalyse zeigt, dass 
die nach dem Lawinenwinter 1998/99 geforderten Massnahmen grösstenteils realisiert wurden. 
Sie haben sich weitestgehend bewährt. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Lawi-
nenperioden im Januar 2018 bei weitem nicht das Ausmass erreichten wie im Lawinenwinter 
1999. Ein direkter Vergleich ist damit nur beschränkt möglich. 

Insbesondere waren die Niederschlagssummen 2018 geringer als 1999. Der Januar 2018 war 
zudem deutlich wärmer als der Februar 1999. Deshalb fiel der Niederschlag 2018 in tiefen und 
mittleren Lagen oft als Regen. Damit lag vor allem unterhalb von rund 1300 m ü. M. deutlich we-
niger Schnee als im Februar 1999, und unterhalb von rund 2000 bis 2200 m ü. M. wurde dieser 
gegen Ende der Niederschläge oberflächlich feucht. 

Die hohe Nullgradgrenze und der Regen bis in hohe Lagen im Januar 2018 könnten zur Schluss-
folgerung verleiten, dass diese Phänomene im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung stehen. 
Dazu ist zu bemerken, dass von einem Einzelereignis wie der Lawinensituation im Januar 2018 
kein Bezug zum Klimawandel hergestellt werden kann. Auch im Februar 1999 stieg die Schnee-
fallgrenze zwischenzeitlich am 19./20. Februar bis über 2000 m ü. M. an. an. Bei der jüngsten 
Grossschneefallsituation im Januar 2019 waren die Temperaturen hingegen durchwegs tief. Der 
Einfluss der Klimaerwärmung auf die Lawinenaktivität ist bisher generell unklar.

Die Lawinenperioden im Januar 2018 wurden von den Lawinendiensten im Allgemeinen gut 
bewältigt, auch wenn vor allem die teilweise hohe und variable Schneefallgrenze eine zusätzliche 
Herausforderung darstellte, da der Regen in den tiefen Lagen auch Prozesse wie Rutschungen, 
Murgänge und Steinschlag auslöste. 

Die Lawinenwarnung des SLF hat gut funktioniert. Die Verifikation der Prognose anhand der 
Satellitendaten hat gezeigt, dass in den weitaus meisten Gebieten, in denen die Gefahr als «sehr 
gross» prognostiziert wurde, die höchste Gefahrenstufe angemessen war. In vereinzelten Warn-
regionen wurde die Gefahr leicht unter- oder überschätzt.

Schutzbauten und die raumplanerischen Massnahmen (Ausscheidung der Gefahrenzonen) ha-
ben sich allgemein gut bewährt, auch wenn punktuell Verbesserungen notwendig sind. So wur-
den zum Beispiel einige grössere Lawinenanrisse in Verbauungen beobachtet.

Der Schutzwald hat seine Funktion gut erfüllt, allerdings war die Lawinensituation 2018 kein 
typisches Ereignis, anhand dessen man die Schutzwirkung des Waldes fundiert untersuchen 
konnte. Sehr viele Lawinen rissen oberhalb der Waldgrenze an.

Die Auswertung von Satellitenbildern zur Ereignisdokumentation und -analyse hat sich bewährt 
und hat einen einmaligen Datensatz erzeugt.
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Die wesentlichen Verbesserungen seit 1999 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
–	 Die Lawinenwarnung wurde national und regional gestärkt. Heute werden zweimal pro Tag 

Lawinenbulletins in vier Sprachen publiziert. Das trägt auch zu einer besseren Information der 
Öffentlichkeit bei. Diese Verbesserungen funktionierten in der Lawinenperiode vom Januar 
2018 einwandfrei.

–	 Die den Lawinendiensten zur Verfügung stehenden Mess- und Modelldaten wurden verbes-
sert. Die Anzahl der IMIS-Stationen wurde gegenüber 1999 nahezu verdoppelt und die Lü-
cken im Messnetz konnten reduziert werden. Weiter wurde das Interkantonale Frühwarn- und 
Kriseninformationssystem (IFKIS) eingeführt, das 2017 teilweise durch die Gemeinsame Infor-
mationsplattform für Naturgefahren GIN abgelöst wurde.

–	 Ein Ausbildungskonzept für Sicherheitsverantwortliche wurde geschaffen. Seit 2000 bietet 
das SLF Ausbildungskurse für Sicherheitsverantwortliche in zwei Stufen und drei Sprachen 
an. 

–	 Für Lawinendienste wurde 2007 der Praxisleitfaden «Arbeit im Lawinendienst» eingeführt. 
Der Praxisleitfaden zeigt die grundsätzlichen Anforderungen an die Arbeit eines Lawinendiens-
tes auf.

–	 Der Schutz von zahlreichen Strassen und Siedlungsteilen konnte mit einer starken Erhöhung 
der Anzahl ortsfester Sprenganlagen und Alarmanlagen kostengünstig verbessert werden. 
Wesentlich zu einem besseren Schutz haben auch seit 1999 verbesserte Entscheidungsgrund-
lagen und gut organisierte Lawinendienste beigetragen.

–	 Nach dem Lawinenwinter 1999 wurden die Gefahrenkarten überprüft und wo nötig überarbei-
tet. Im Januar 2018 wurden in der Lawinenhauptfliessrichtung keine Grenzen von Lawinenge-
fahrenkarten überflossen.

–	 2015 wurde der Leitfaden für die Praxis zur «Berücksichtigung der Lawinen- und Schneedruck-
gefährdung bei Seilbahnen» publiziert. Im Januar 2018 wurden nur vier Anlagen durch Lawi-
nen oder Schneedruck beschädigt.

–	 Die Einführung des Online-Tools EconoMe im Jahre 2008 auf Basis des Leitfadens Risikokon-
zept Naturgefahren der PLANAT erlaubt, die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Schutz-
massnahmen nach einheitlichen Massstäben zu bestimmen.

–	 Die 2008 als vorläufige Version publizierte Arbeitshilfe PROTECT (Romang 2008) erlaubt, die 
Wirkung von Schutzmassnahmen nach einheitlichen Massstäben zu quantifizieren.

–	 Die Erkenntnisse aus dem Lawinenwinter 1999 wurden bei der Überarbeitung der Techni-
schen Richtlinie für den «Lawinenverbau im Anbruchgebiet» im Jahre 2007 berücksichtigt. Die 
im Winter 2018 beschädigten Stützwerke wurden mehrheitlich vor 2007 erstellt. Weiter wurde 
2007 die Anleitung zur Dimensionierung von Lawinenauffangdämmen publiziert.

–	 Die Simulation von Lawinen konnte mit der Einführung von numerischen Berechnungs
modellen verbessert werden. 1999 wurde AVAL-1D in die Praxis eingeführt und 2010 das  
2-dimensionale Simulationsmodell RAMMS. Die numerischen Simulationsmodelle erlauben 
eine umfassendere Beurteilung der Lawinengefährdung. Die Erkenntnisse aus dem Lawinen-
winter 1999 konnten bei der Kalibrierung von numerischen Lawinensimulationsmodellen be-
rücksichtigt werden.

–	 Die Schutzfunktion des Waldes konnte durch die Schutzwaldpflege in den letzten Jahrzehnten 
vielerorts verbessert werden. Nach dem Winter 1999 wurden etliche zerstörte Waldflächen mit 
technischen Massnahmen ersetzt und aufgeforstet. Im Sinn der NFA wird im Teilprogramm 
Schutzwald die Pflege des Schutzwaldes (inkl. Verhütung und Bekämpfung von Waldschäden 
und der Wildschadenverhütung innerhalb des Schutzwaldperimeters) im Rahmen von 4-jäh-
rigen Programmvereinbarungen von Bund und Kantonen mitfinanziert. Der Bund erteilt den 
Kantonen die Mittel auf der Grundlage des Schutzwaldindexes. Dieser Schutzwaldindex ist 
ein Resultat des im Jahr 2004 gestarteten Projektes SilvaProtect-CH. Dabei wurden zum ers-
ten Mal die Schutzwälder der Schweiz nach gesamtschweizerischen, einheitlichen Methoden 
ausgeschieden. Diese Objektivität fördert eine Schutzwaldpflege am «richtigen Ort». Die im 
Jahr 2005 publizierte Wegleitung  «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald» (Nais, 
Frehner et al. 2005) dient als Grundlage für die nachhaltige Qualitätssicherung der Schutz-
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waldpflege. Bei der Erforschung der Interaktionen zwischen Lawinen und Wald wurden seit 
1999 Fortschritte erzielt, welche es unter anderem ermöglichen, die Waldstruktur besser in 
Simulationsmodellen zu berücksichtigen.

–	 Die Zusammenarbeit der Fachstellen des Bundes im Naturgefahrenbereich wurde mit der 
Bildung des «Lenkungsausschusses Intervention Naturgefahren» (LAINAT) verbessert.

6.2	 Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung

Die oben genannten Verbesserungen und Projekte förderte das BAFU zusammen mit den Kan-
tonen mit Abgeltungen und Finanzhilfen. Die Sicherung von Siedlungen und Verkehrsachsen vor 
Lawinen ist schon seit Jahrhunderten eine Verbundaufgabe des Bundes, der Kantone und Ge-
meinden. Der Bund leistet für den Schutz vor Lawinen Abgeltungen und Finanzhilfen an bauliche, 
organisatorische und planerische Massnahmen von jährlich etwa 10 Mio. Franken. Zusammen 
mit den Beiträgen der Kantone und Gemeinden werden schweizweit jährlich rund 25 Mio. Fran-
ken in den Lawinenschutz investiert. Hinzu kommen noch jährlich rund 70 Mio. Franken Bundes-
beiträge und Kantonsbeiträge in gleicher Höhe an die Schutzwaldpflege. Rund 20 Prozent davon 
sind für den Lawinenschutz nötig. 

Das SLF ist mit der Lawinenwarnung für die Schweiz beauftragt. Die Finanzierung erfolgt ei-
nerseits aus dem Budget der WSL (Mittel des ETH-Bereiches), und andererseits durch Beiträge 
des BAFU. Seit rund 20 Jahren bestehen dazu zwischen dem SLF und dem BAFU Leistungsver-
einbarungen. Bisher reichte diese Finanzierung insgesamt aus, um die geforderten Leistungen 
erbringen zu können. Würde jedoch der Beitrag des BAFU fehlen, müsste die Lawinenwarnung 
einschneidend eingeschränkt werden, und der heutige Standard mit täglich zwei Bulletins und 
weiteren Services wäre nicht mehr gewährleistet.

Mit den gesetzlichen Grundlagen (Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 und der 
Verordnung über den Wald vom 30. November 1992) kann die öffentliche Hand den Lawinen-
schutz im Sinne des integralen Risikomanagements sicherstellen. Für die Finanzhilfe an das SLF 
für den Betrieb der Lawinenwarnung ist die gesetzliche Grundlage zu verbessern.

6.3	 Handlungsbedarf

Neben den obigen positiven Entwicklungen im Lawinenschutz zeigte die ausserordentliche Lawi-
nensituation im Januar 2018 auch deutlich, dass in verschiedenen Bereichen noch Verbesserun-
gen möglich sind. Im Folgenden fassen wir den wichtigsten Handlungsbedarf zusammen. Dieser 
ist teilweise eine direkte Folge der Analyse zur Lawinensituation im Januar 2018. Andererseits 
werden auch Punkte erwähnt, die sich aufgrund der allgemeinen Erfahrung und der Entwicklung 
seit 1999 aufdrängen.

Integraler Lawinenschutz
Raumplanerische Massnahmen und Gefahrenkarten
–	 Die Richtlinie zur «Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätigkeiten» aus 

dem Jahre 1984 ist zu überarbeiten. Es gilt im Vergleich mit der Vollzugshilfe «Massenbewe-
gungen 2016» auch bei den Lawinen den neuen Standard der Gefahrenbeurteilung darzulegen 
(Modellierungen usw.).

Bauliche Massnahmen
–	 Verschiedene Lawinenabgänge aus verbauten Anrissgebieten haben in Erinnerung gerufen, 

dass es trotz Lawinenverbauungen zu einzelnen Lawinen kommen kann; einen absoluten 
Schutz gibt es nicht. Einzelne Schäden an Lawinenverbauungen machen deutlich, dass dem 
Unterhalt der Verbauungen eine grosse, stetig wichtiger werdende Bedeutung zukommt.
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Schutzwald
–	 Schutzwaldpflegeeingriffe sollten nach nachvollziehbaren Prioritäten geplant werden. Die 

Erkenntnisse aus der Wirkungsanalyse auf Weiserflächen sollten umgesetzt werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch der Wald-/Wild-Problematik entsprechende Beachtung zu 
schenken.

Lawinenwarnung und organisatorische Massnahmen
–	 Die Organisation und Zusammenarbeit von Gemeindeführungsstäben, Lawinendiensten, Ein-

satzkräften usw. über verschiedene Akteure hinweg (Gemeinde, Strassen, Bahnen, Bergbah-
nen) sollte weiter verbessert werden. Dazu zählt insbesondere auch eine klare Kompetenzab-
grenzung, wer zum Beispiel für entlegene Gebäude verantwortlich ist.

–	 Die gestiegenen Anforderungen an die Sicherheit erfordern insgesamt eine weitere Professio-
nalisierung der Lawinendienste, insbesondere was die zeitlichen und personellen Ressourcen 
anbetrifft. Diese müssen nachhaltig gesichert werden. Die Sicherung der Kontinuität und der 
Erhalt der langjährigen Erfahrung in den Lawinendiensten ist in vielen Gemeinden eine grosse 
Herausforderung und muss rechtzeitig angegangen werden.

–	 Es besteht nach wie vor Bedarf für die Erstellung von Notfallplanungen, Interventionskarten 
und Sicherheitskonzepten in den Gemeinden. Dabei ist zum Beispiel in vielen Fällen der Um-
gang mit Bewohnern in freistehenden Wohnhäusern oder in Maiensässen nicht klar. Regelun-
gen für Sperrungen und Evakuationen sind zu erarbeiten. 

–	 Die Informationssysteme und Entscheidungsgrundlagen für die Lawinendienste sind weiter 
zu verbessern. Diese Systeme müssen auch auf mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen.

–	 Die Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN soll auf die Praxistauglichkeit wei-
ter kritisch überprüft und weiterentwickelt werden. Eine Version für mobile Endgeräte ist zu 
entwickeln.

–	 Die Integration der Daten neuer Systeme wie zum Beispiel von Detektionsanlagen in die Infor-
mationssysteme für Lawinendienste ist voranzutreiben.

–	 Für die künstliche Lawinenauslösung in Grossschneefallsituationen sind Leitlinien nötig. Eben-
falls sollte geklärt werden, wann und wo Detektionssysteme in Kombination mit fixen Syste-
men der künstlichen Lawinenauslösung zwingend sind.

–	 Der Umgang mit Schneefallereignissen mit einer hohen Schneefallgrenze sollte in die Ausbil-
dungskurse der Lawinendienste Eingang finden. Regen in tieferen Lagen kann zudem Ursache 
für Rutschungen, Murgänge oder Steinschlag sein.

Integrales Risikomanagement
–	 Die fachlichen Grundlagen und Arbeitshilfen zur Umsetzung des integralen Risikomanage-

ments müssen periodisch überprüft und dem Stand des aktuellen Wissens angepasst werden. 
Dazu zählen zum Beispiel die beiden Leitfäden «Risikokonzept für Naturgefahren» (Bründl 
2009) und «Wirkung von Schutzmassnahmen» (Romang 2008), die gegenwärtig nur als vor-
läufige Versionen aus den Jahren 2008 beziehungsweise 2009 vorliegen. Die definitive Her-
ausgabe der Arbeitshilfen sollte daher zeitnah angegangen werden. 

–	 Die Erwartung der absoluten Sicherheit ist eine Illusion. Die Bevölkerung ist im Umgang mit 
Restrisiken und der Rolle der gelebten Eigenverantwortung zu sensibilisieren. 

–	 Die erhöhte Bedeutung der organisatorischen Massnahmen im Rahmen des integralen Risi-
komanagements bedingt zudem, dass die getroffenen Massnahmen in der Bevölkerung auch 
breite Akzeptanz finden, das heisst, dass zum Beispiel Sperrungen vorbehaltlos beachtet wer-
den.

Forschung
–	 Die Lawinenkartierung mittels Satellitendaten im Rahmen dieser Ereignisanalyse hat das gros-

se Potenzial der Fernerkundung aufgezeigt. Die Eignung verschiedener Fernerkundungsme-
thoden zur Erfassung der Lawinenaktivität soll weiter analysiert werden. Daraus sind Empfeh-
lungen zur Beschaffung von Daten in künftigen Lawinenperioden abzuleiten. 
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–	 Der Umgang mit Gleitschneelawinen (und vereinzelt neuen Phänomenen wie «Slushflows») 
stellt die Lawinendienste vor grosse Herausforderungen. Die Erforschung der Ursachen und 
der zeitlichen Entwicklung des Gleitschnees sollten intensiviert werden. Das SLF sollte dazu 
ein oder mehrere Forschungsprojekte initiieren und in Zusammenarbeit mit der Praxis (SILS) 
durchführen. 

–	 Der Einfluss des Klimawandels auf die zukünftige Lawinenaktivität sollte detaillierter unter-
sucht werden. Es ist zurzeit nicht klar, wie sich die prognostizierte Erwärmung und das leicht 
veränderte Niederschlagsregime auf die Lawinenaktivität, insbesondere in Grossschneefallsi-
tuationen, auswirken könnten.

Rechtliche Grundlagen
–	 Für die Sicherung der langfristigen Finanzierung der Lawinenwarnung durch das SLF ist die 

rechtliche Grundlage zu verbessern.
–	 Der Begriff des integralen Risikomanagements ist in der Naturgefahrengesetzgebung zu ver-

ankern.
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